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Vorwort

Der	Prävention	von	Stürzen	und	Sturzfolgen,	wie	Angst	vor	Stürzen	und	sturzbedingten	Ver-
letzungen,	kommt	eine	hohe	Bedeutung	zu	–	was	die	Vermeidung	von	persönlichem	Leid	und	
die	Belastung	für	die	Allgemeinheit	angeht.	Zudem	dient	sie	der	Förderung	von	Mobilität	und	
Selbstständigkeit,	und	somit	der	Verbesserung	der	Lebensqualität.	Die	auf	dem	Landesprä-
ventionskonzept	fußende	Landesinitiative	„Sturzprävention	bei	Seniorinnen	und	Senioren“	
möchte	dazu	beitragen,	schwere	Verletzungen	wie	Hüftfrakturen	(Oberschenkelhalsbrüche)	
zu	verhindern,	aber	auch	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Angst,	erneut	zu	stürzen,	nicht	den	Alltag	
beherrscht.	

Da	sturzbedingte	Verletzungen	wie	Hüftfrakturen	häufig	schwere	Folgen	haben	und	Grund	für	
Heimeinweisungen	sind,	bilden	Personen,	die	in	Alten-	und	Pflegeheimen	untergebracht	und	
besonders	von	Stürzen	und	sturzbedingten	Verletzungen	bedroht	sind,	eine	bedeutende	Ziel-
gruppe	für	die	Sturzprävention.	Aber	auch	und	besonders	die	in	der	Gemeinde	lebenden	Senio-
rinnen	und	Senioren	sind	wichtige	Adressaten	für	die	Anwendung	von	Maßnahmen	zur	Vermei-
dung	von	Stürzen	und	sturzbedingten	Beeinträchtigungen.	

Die	vorliegende	Planungshilfe	hat	daher	diese	Zielgruppe	sowie	relevante	kommunale	Ent-
scheidungsträger	und	potentielle	Akteurinnen	und	Akteure	der	Sturzprävention	im	kommu-
nalen	Kontext	im	Fokus.	Zu	Letzteren	gehören	zum	Beispiel:	Mitglieder	der	Gesundheitsfach-
berufe	als	Akteurinnen	und	Akteure	in	sturzpräventiven	Programmen,	Ärztinnen	und	Ärzte	
als	Kommunikatorinnen	und	Kommunikatoren,	Fachkräfte	der	Gesundheitsversorgung	als	
Koordinatorinnen	und	Koordinatoren,	Seniorenbegegnungsstätten	als	potentielle	Settings	für	
sturzpräventive	Maßnahmen.

Ähnlich	wie	in	der	evidenzbasierten	Medizin	(in	der	Krankheitsbehandlung)	sollten	auch	in	der	
Prävention	vorliegende	Forschungsergebnisse	zur	Wirksamkeit	von	Maßnahmen,	ihrer	Ziel-
erreichung	und	Umsetzbarkeit	berücksichtigt	werden.	Die	Planungshilfe	beschreibt	zunächst	
den	Stand	der	Forschung	und	die	wissenschaftliche	Diskussion	im	Bereich	der	Prävention	von	
Stürzen	und	sturzbedingten	Verletzungen.	Anschließend	geht	es	um	die	Empfehlungen	zur	
Umsetzung	von	sturzpräventiven	Maßnahmen.	Es	folgen	Rahmenbedingungen,	Settings	und	
Akteure	in	NRW,	in	und	mit	denen	sturzpräventive	Maßnahmen	entwickelt	und	durchgeführt	
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werden	(können),	sowie	beispielhafte	Projekte	und	Programme.	Ziel	der	Planungshilfe	ist	es	
zum	einen,	das	Bewusstsein	für	die	wissenschaftliche	Fundierung	von	präventiven	Maßnah-
men	zu	erhöhen.	Zum	anderen	soll	sie	dazu	dienen,	Akteurinnen	und	Akteure	im	Bereich	der	
Sturzprävention	zu	vernetzen.

Die	vorliegende	Planungshilfe	spiegelt	den	aktuellen	Diskussions-	und	Wissenstand	wider.	
Sobald	neue	wissenschaftliche	Erkenntnisse	vorliegen,	soll	eine	Aktualisierung	erfolgen.

Bei	Fragen	zur	Planungshilfe	oder	wenn	Sie	Rückmeldung	geben	möchten,	melden	Sie	sich	

gern	bei	uns.

Wir	danken	Frau	Univ.-Prof.	Dr.	med.	Dr.	PH.	Andrea	Icks	von	der	Heinrich-Heine-Universität	
Düsseldorf	(Centre	for	Health	and	Society),	Jutta	Genz	von	der	Heinrich-Heine-Universität	
Düsseldorf	und	einzelnen	Akteurinnen	sowie	Akteuren	der	Landesinitiative	„Sturzprävention	
bei	Seniorinnen	und	Senioren“	für	die	Erstellung	der	Texte	zu	diesem	Leitfaden.
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1. Einführung

Dieses	Kapitel	dient	als	Einstieg	in	die	Thematik	„Sturzprävention	bei	Seniorinnen	und	Seni-
oren“.	Es	folgt	eine	kurze	Beschreibung	des	Hintergrunds	der	Landesinitiative	„Sturzprä-
vention	bei	Seniorinnen	und	Senioren	in	Nordrhein-Westfalen“.		Darüber	hinaus	werden	die	
wesentlichen	Daten	und	Fakten	zur	Sturzhäufigkeit,	Sturzrisiken	und	–folgen	sowie	zur	älteren	
Bevölkerung	Nordrhein-Westfalens	beschrieben.

1.1 Die Landesinitiative „Sturzprävention bei Seniorinnen und  
 Senioren“

In	Anlehnung	an	die	Ottawa-Charta	zur	Gesundheitsförderung	der	Weltgesundheitsorgani-
sation	(WHO	1986)	befasst	sich	die	Gesundheitspolitik	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	seit	
Jahren	damit,	unterschiedliche	Ansätze	der	Gesundheitsförderung	und	der	Prävention	von	
Krankheiten	zu	bündeln	und	umzusetzen.	Gemeinsam	mit	den	verantwortlichen	Akteuren	des	
Gesundheitswesens	werden	prioritäre	Themenfelder	und	Handlungsstrategien	vereinbart.	

Durch	das	Präventionskonzept	Nordrhein-Westfalen	„Eine	Investition	in	Lebensqualität“,	das	
im	Jahr	2005	durch	die	Entschließung	der	14.	Landesgesundheitskonferenz	verabschiedet	
wurde,	sollen	Schwerpunkte	durch	aktuell	fünf	Landesinitiativen	gesetzt	werden.	Informatio-
nen	dazu	finden	Sie	auf	der	Webseite	des	LZG.NRW	im	Themenfeld	„Gesundheit	schützen	und	
fördern“	mit	den	Stichworten	„Präventionskonzept	2009“.	Die	Maßnahmen	der	Landesinitia-
tiven	werden	jeweils	durch	ein	Lenkungsgremium,	dessen	Mitglieder	durch	die	Landesgesund-
heitskonferenz	bestimmt	werden,	begleitet.	Das	Lenkungsgremium	präzisiert	die	Präventi-
onsziele,	erarbeitet	konkrete	Handlungsschwerpunkte	und	legt	seine	Beratungsergebnisse	der	
Landesgesundheitskonferenz	zur	Verabschiedung	vor.

Eines	dieser	Themen	ist	die	„Prävention	von	Sturz	und	sturzbedingten	Beeinträchtigungen	bei	
Seniorinnen	und	Senioren	zur	Förderung	von	Sicherheit,	Selbstständigkeit	und	Mobilität“.	Ein	
Ziel	ist	es,	dass	Hüftfrakturen	bei	Seniorinnen	und	Senioren	in	Nordrhein-Westfalen	um	10	bis	
20	%	zurückgehen	sollen	(Evaluation	auf	Basis	von	Daten	der	Krankenhausdiagnosestatistik).
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In	der	internationalen	Literatur	werden	sturzbedingte	Beeinträchtigungen	als	„harm“	bezeich-
net.	Dabei	wird	berücksichtigt,	dass	neben	Verletzungen	Sturzangst	eine	relevante	Sturzfolge	
sein	kann.		Außerdem	wird	in	der	internationalen	Literatur	nicht	von	ambulanter	Sturzpräven-
tion	gesprochen,	sondern	von	Maßnahmen	für	in	der	Gemeinde	lebende	Seniorinnen	und	Seni-
oren.

Nachdem	in	der	ersten	Arbeitsphase	der	Landesinitiative	die	Sturzprävention	in	Einrichtungen	
der	stationären	Altenpflege	Schwerpunkt	war,	sollen	nun	in	der	Gemeinde	lebende	Seniorinnen	
und	Senioren	fokussiert	werden.

Die	Lenkungsgruppe	der	Landesinitiative	hat	eine	Arbeitsgruppe	beauftragt,	die	vorliegende	
Planungshilfe	als	konsentierte	Handlungsgrundlage	für	Maßnahmen	und	Projekte	der	ambu-
lanten	Sturzprävention	zu	erarbeiten.

1.2 Stürze und Sturzfolgen bei älteren Menschen –  
 Daten und Fakten

Ältere und betagte Menschen in NRW

Ende	2011	lebten	in	Nordrhein-Westfalen	4.662.723	Bürgerinnen	und	Bürger	im	Alter	von	min-
destens	60	Jahren,	964.249	Bürgerinnen	und	Bürger	im	Alter	von	80	und	mehr	Jahren.	Von	
Letzteren	wurden	Ende	2011	111.685	(11	%)	in	vollstationären	Einrichtungen	der	Pflege	betreut	
(Statistisches	Bundesamt		2013).	Die	anderen	Personen	dieser	Altersgruppe	lebten	in	der	
Gemeinde,	waren	also	potentielle	Zielgruppe	sturzpräventiver	Maßnahmen.	Verlässliche	Zah-
len	über	den	Anteil	von	Personen,	die	ein	erhöhtes	Sturzrisiko	haben,	fehlen.	77.106	der	minde-
stens	80	Jahre	alten	Menschen	wurden	Ende	2011	ambulant	gepflegt		

(Statistisches	Bundesamt	2013).

Häufigkeit von Stürzen und sturzbedingten Beeinträchtigungen

Exakte	Zahlen	zur	Häufigkeit	von	Stürzen	fehlen,	da	es	schwierig	ist,	dieses	Ereignis	ausrei-
chend	verlässlich	zu	erheben.	Es	wird	geschätzt,	dass	unter	den	älteren	Personen	etwa	30	%	
mindestens	einmal	pro	Jahr	stürzen.	Dabei	sind	Frauen,	auch	in	gleichen	Altersgruppen,	häu-
figer	betroffen	als	Männer.	Die	genauen	Gründe	sind	nicht	geklärt.	

Nach	einem	Sturz	ist	neben	Verletzungen	auch	die	Angst	zu	stürzen	eine	relevante	Sturzfolge.	
Sie	kann	zur	Reduktion	der	Mobilität	mit	Folgen	für	die	Beweglichkeit,	aber	auch	zu	Einschrän-
kungen	des	sozialen	Lebens	führen.	Eine	Übersichtsarbeit	gibt	an,	dass	mindestens	50	%	der	
Seniorinnen	und	Senioren	mit	Sturzerfahrung	oder	gar	Hüftfrakturen	an	Sturzangst	leiden	
(Visschedijk	2010).	

Laut	internationalen	Studien	verursachen	etwa	20	%	der	Stürze	behandlungsbedürftige	
Verletzungen	und	1	%	der	Stürze	führen	zu	Knochenbrüchen	wie	Hüftfrakturen	(proximale	
Femurfrakturen,	„Schenkelhalsfrakturen“).	Nach	Daten	der	Krankenhausdiagnosestatistik	
waren	in	Deutschland	im	Jahr	2010	rund	128.000	Personen	von	mindestens	einer	Hüftfraktur	
betroffen,	von	denen	über	90	%	über	60	Jahre	alt	waren	(Icks	2013).	In	Nordrhein-Westfalen	
erlitten	im	Jahr	2004	rund	25.000	Personen	mindestens	eine	Hüftfraktur.	Jenseits	der	60	sind	
Frauen	deutlich	häufiger	von	Hüftfrakturen	betroffen	als	Männer.	

Unter	Berücksichtigung	der	veränderten	Altersstruktur	–	mit	dem	heute	höheren	Anteil	älterer	
Menschen	–		blieb	das	Risiko	für	eine	Hüftfraktur	zwischen	1995	und	2010	insgesamt	konstant.	

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%3Fterm%3D%2522Visschedijk%2520J%2522%255BAuthor%255D
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Bei	älteren	Frauen	zeigte	sich	eine	Tendenz	zur	Reduktion	des	Risikos,	bei	älteren	Männern	

eine	Tendenz	zur	Steigerung	(Icks	2013).

Risikofaktoren für Stürze und sturzbedingte Verletzungen

Als	potentielle	Risikofaktoren	für	Stürze	werden	in	der	Literatur	eine	Vielzahl	von	Bedingungen	
diskutiert.	Eine	systematische	Übersichtsarbeit	nennt	folgende	belastbare	Einflussfaktoren:	

•	 vorausgegangene	Stürze	und	Beeinträchtigung	von	Gang	und	Gleichgewicht,	

•	 potentiell	Probleme	beim	Aufstehen	von	einem	Stuhl,	

•	 vermehrte	Bettlägerigkeit	in	den	letzten	vier	Wochen,	

•	 Einnahme	von	mehr	als	drei	Medikamenten	oder	von	Psychopharmaka,	Schlaf-	und	Beruhi-
gungsmitteln

•	 sowie	die	ärztliche	Diagnose	„Demenz“	(Ganz	2007).	

Folgen von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen

Die	individuellen	wie	auch	die	gesellschaftlichen	Folgen	von	Stürzen	und	Hüftfrakturen	sind	
erheblich.	Eine	zentrale	Folge	ist	die	Angst,	erneut	zu	stürzen,	die	das	Selbstvertrauen	und	das	
Handeln	im	Alltag	dauerhaft	beeinträchtigen	kann.	Gut	untersucht	sind	die	Folgen	von	Hüft-
frakturen.	Nach	internationalen	Studien	sterben	bis	zu	einem	Drittel	der	Menschen	im	hohen	
Alter,	die	wegen	einer	Hüftfraktur	stationär	behandelt	werden	müssen,	innerhalb	eines	Jah-
res.	Dabei	ist	nach	internationalen	Studien	die	Sterblichkeit	bei	Männern	höher	als	bei	Frauen	
(höhere	Komorbidität	bei	Männern	mit	Hüftfraktur-Ereignis).	Bei	Betrachtung	der	Überleben-
den	unterscheiden	sich	Komplikationen	und	funktionelle	Kompetenzen	zwischen	Frauen	und	
Männern	eher	nicht,	teils	werden	ungünstigere	Verläufe	bei	Frauen	beschrieben	(zum	Beispiel	
Hawkes	2006).

Rund	50	%	der	Patientinnen	und	Patienten	erlangen	nach	einer	Hüftfraktur	ihre	ursprüngliche	
Beweg	lichkeit	nicht	mehr	zurück,	und	etwa	20	%	werden	ständig	pflegebedürftig	(Pientka	
1999,	Ohmann	2005).	

Die	Hüftfraktur	ist	eine	der	häufigsten	Ursachen	für	eine	Heimaufnahme.	Es	wird	geschätzt,	
dass	in	Deutschland	durch	Hüftfrakturen	direkte	Kosten	von	2,77	Milliarden	Euro	pro	Jahr	ent-
stehen,	wobei	indirekte	Kosten,	zum	Beispiel	durch	Arbeitsunfähigkeit	oder	Ausfall	von	ehren-
amtlicher	Tätigkeit,		nicht	mit	eingerechnet	sind	(Weyler	2007).	

1.3 Sturzprävention für in der Gemeinde lebende Seniorinnen  
 und Senioren – Definition des Begriffs

International	ist	es	üblich,	Sturzpräventionsmaßnahmen	zu	differenzieren.	Unterschieden	wird	
dabei	zwischen	Maßnahmen,	die	sich	an	Seniorinnen	und	Senioren	in	der	Gemeinde	richten	
und	Maßnahmen	in	Institutionen,	die	einen	gesundheitsbezogenen,	rehabilitativen	oder	pfle-
genden	Service	anbieten.	Letztere	werden	in	der	Regel	unterteilt	in	den	„akuten	Bereich“	–	
also	Klinik	–	und	den	Bereich	der	„long	time	care“,	in	dem	Sinne	der	stationären	Pflege.	In	der	
Gemeinde	lebende	Seniorinnen	und	Senioren	leben	zu	Hause	oder		in	Wohnheimen.	Als	Senio-
rinnen	und	Senioren	gelten	in	der	Regel	Personen,	die	60	Jahre	und	älter	sind.	

In	der	Regel	werden	sturzpräventive	Maßnahmen	für	in	der	Gemeinde	lebende	Seniorinnen	
und	Senioren	„ambulant“	angeboten.	Es	kann	jedoch	durchaus	sein,	dass	der	Ort,	an	dem	
diese	Maßnahmen	angesiedelt	sind,	ein	„stationärer“	ist	–	zum	Beispiel	die	im	Altenheim	loka-
lisierte	Seniorenbegegnungsstätte.

Einführung
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1.4 Zielstellung der Planungshilfe

Handlungsrahmen

Im	Mittelpunkt	steht	die	Sturzprävention	für	in	der	Gemeinde	lebende	ältere	und	alte	Men-

schen	mit	einem	erhöhten	Sturzrisiko.	

Zielstellung

Die	Planungshilfe	soll	

•	 den	Stand	der	Forschung	und	die	wissenschaftliche	Diskussion	zur	Sturzprävention	für	in	der	
Gemeinde	lebende	Seniorinnen	und	Senioren	beschreiben	sowie	

•	 Optionen	für	die	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen	benennen.	Zu	diesem	Zweck	wer-
den	vorliegende	Empfehlungen	vorgestellt,	Rahmenbedingungen,	Settings	und	Akteure	in	
NRW	aufgezeigt	sowie	Projekte	zur	Prävention	von	Stürzen	und	sturzbedingten	Verletzungen	

beziehungsweise	Sturzfolgen	vorgestellt.	

Auch	für	Gesundheitsförderung	und	Prävention	sollten	vorliegende	Forschungsergebnisse	zur	
Wirksamkeit	von	Maßnahmen,	ihrer	Zielerreichung	und	Umsetzbarkeit	berücksichtigt	werden.	
Dazu	sind	Kenntnisse	der	wissenschaftlichen	Diskussion	erforderlich.	Ziel	der	Planungshilfe	ist	
es	deshalb	auch,	das	Bewusstsein	für	die	wissenschaftliche	Fundierung	von	präventiven	Maß-

nahmen	und	die	kritische	Reflexion	zu	erhöhen.	

Zudem	soll	die	Planungshilfe	konkrete	Hilfestellung	für	die	Umsetzung	sturzpräventiver	Maß-
nahmen	geben,	indem	geeignete	Settings	und	Akteure	benannt	und	bereits	laufende	sturzprä-
ventive	Maßnahmen	beispielhaft	beschrieben	werden.	Letztlich	soll	sie	dazu	beitragen,	Akteu-
rinnen	und	Akteure	im	Bereich	der	Sturzprävention	zu	vernetzen,	den	Austausch	zu	fördern,	

Maßnahmen	abzustimmen	und	somit	Synergien	zu	schaffen	und	zu	nutzen.

Zielgruppe

Die	Planungshilfe	wendet	sich	an

•	 potentielle	Akteurinnen	und	Akteure	der	Sturzprävention	im	kommunalen	Kontext	und

•	 relevante	kommunale	Entscheidungsträger.

Die	angesprochene	Zielgruppe	reicht	von	Mitgliedern	der	Gesundheitsfachberufe	als	Akteu-
rinnen	und	Akteure	in	sturzpräventiven	Programmen	über	Ärztinnen	und	Ärzte	als	Kommuni-
katoren,	Fachkräfte	der	Gesundheitsversorgung	als	Koordinatoren,	Seniorenbegegnungsstät-
ten	als	potentielle	Settings	für	sturzpräventive	Maßnahmen	bis	zu	Entscheidungsträgern	der	
kommunalen	Politik.	
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Zum	Stand	der	Forschung	werden	folgende	Fragen	angesprochen:

•	 Welche	Maßnahmen	der	Sturzprävention	wurden	in	Studien	untersucht?

•	 Wie	ist	die	Wirksamkeit	dieser	Maßnahmen?

2.1 Ansätze der Sturzprävention

In	der	Literatur	wird	zwischen	verschiedenen	Ansätzen	der	Sturzprophylaxe		unterschieden:

•	 Einzelinterventionen,	die	individuell	an	der	einzelnen	Patientin	oder	dem	einzelnen	Patienten	
ansetzen,

•	 populationsbasierte	Interventionen:	Kommunale	Programme,	die	verschiedene	Interven-
tionen	auf	verschiedenen	Ebenen	beinhalten	und	auch	umgebungsbezogene	Maßnahmen	
(zum	Beispiel	Gehwegveränderungen,	mediale	Kampagnen)	einbeziehen.

2.1.1 Einzelinterventionen

Einzelinterventionen	lassen	sich	unterteilen	in:

•	 singuläre	Einzelinterventionen:	zum	Beispiel	Bewegungstraining,	Überprüfung	der	Medi-	
kation,

•	 Kombination	von	Einzelinterventionen:	sogenannte	multimodale	Interventionen,	zum	Beispiel	
Bewegungstraining	und	Medikationsprüfung,

•	 multifaktorielle	Interventionen:	Hierunter	wird	verstanden,	dass	bei	Seniorinnen	und	Seni-
oren	individuell	Sturzrisikofaktoren	erhoben	werden	und	darauf	basierend	individuell	ange-
passte	Maßnahmen	erfolgen.	

Interventionen,	die	einzelne	Maßnahmen	fokussieren	und	in	Wirksamkeitsstudien	untersucht	
wurden,	umfassen:	

2. Stand der Forschung
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•	 Bewegungsübungen,	

•	 Medikation	(Supplementierung	mit	Vitamin	D	oder	Analoga),	

•	 andere	Interventionen,	die	die	Medikation	adressierten	(Erhebung	und	gegebenenfalls		
Anpassung	der	Medikation,	Reduktion	von	Psychopharmaka),	

•	 chirurgische	Interventionen	(Herzschrittmacher	und	Katarakt-Operation),	

•	 Ernährungstherapie,	

•	 psychologische	Interventionen,	

•	 Verbesserung	der	Sicherheit	in	der	häuslichen	Umgebung,	

•	 Erhebung	der	Sehfähigkeit	und	gegebenenfalls	Anpassung,	

•	 Tragen	von	speziellem	Schuhwerk	sowie	Schulungsmaßnahmen.

In	dieser	Planungshilfe	werden	Maßnahmen,	die	primär	ärztliches	Handeln	betreffen	(Medika-
tion	und	deren	Anpassung,	chirurgische	Interventionen)	nicht	betrachtet,	weil	diese	bereits	in	

ärztlichen	Leitlinien	behandelt	werden.

Bewegungsübungen

Im	Rahmen	der	Sturzprophylaxe	werden	Programme	mit		kombinierten	Bewegungsübungen	
durchgeführt.	Diese	Programme	beinhalten	Übungen	zur	Schulung	der	Balance	und	zur	Kräfti-
gung	der	Muskulatur	mit	einfachen	Geräten	(unter	anderem	mit	Gewichten).	Sie	werden	indivi-
duell	oder	in	Gruppen	angeboten.	Die	Übungen	wurden	in	Studien	durch	ausgebildete	Übungs-
leiterinnen	und	Übungsleiter	beziehungsweise	Physiotherapeutinnen	und	Physiotherapeuten	
vermittelt.	Nach	Erlernen	der	Übungen	können	die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	sie	auch	

für	sich	allein	durchführen	(Gillespie	2012).	

Auch	Tai-Chi	wurde	im	Rahmen	der	Sturzprävention	untersucht.	Beim	Tai-Chi	werden	Bewe-
gungsabfolgen,	in	der	Regel	in	Gruppen,	eingeübt.	Diese	Art	von	Gymnastik	hat	zum	Ziel,	die	
Muskulatur	zu	entspannen,	die	Beweglichkeit	der	Gelenke	und	die	Körperhaltung	zu	verbes-
sern.	Ursprünglich	war	Tai-Chi	eine	Kampfkunst	zur	Selbstverteidigung.	Heute	steht	die	allge-
meine	Bewegungslehre	im	Vordergrund.	In	den	vorliegenden	Studien	wurde	das	Training	von	

erfahrenen	Tai-Chi-Lehrkräften	geleitet	(Gillespie	2012).

Verbesserung der Sicherheit in der Wohnung

Zu	diesen	Maßnahmen	zählen	Veränderungen	in	der	Wohnung,	beispielsweise:

•	 die	Verbesserung	der	Beleuchtung,

•	 das	Anbringen	von	rutschfesten	Matten,	

•	 von	Handläufen	an	den	Treppen

•	 und	von	Haltegriffen	im	Bad.	

Aber	auch	eine	Anleitung	für	ein	sicheres	Verhalten	in	der	Wohnung	gehört	dazu,	auch	zum	
Beispiel	das	Tragen	von	rutschhemmenden	Socken	und	Schuhen	oder	die	Verwendung	von	
Gehhilfen.	Programme	rund	um	die	Sicherheit	wurden	in	Studien	in	der	Regel	von	unterschied-
lichen	Professionen	wie	Ärzteschaft,	Krankenschwestern	beziehungsweise	Krankenpflegern,	
Ergo-	und	Physiotherapeutinnen	sowie	-therapeuten	geleitet	(Gillespie	2012).		

Ernährungstherapie

Bei	gebrechlichen	Seniorinnen	und	Senioren	wurde	die	Ernährungstherapie	eingesetzt.	Diese	
bestand	in	den	drei	vorliegenden	Studien	aus	der	Gabe	von	hochkalorischen	diätetischen	
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Supplementen	(flüssige,	zusätzlich	zur	normalen	Nahrung	angebotene	Ergänzungsnahrung,	
„Astronautenkost“)	an	gebrechliche	Seniorinnen	und	Senioren	(Gillespie	2012).

Psychologische Intervention

Angeboten	und	untersucht	im	Rahmen	der	Sturzprophylaxe	wurden	zwei	Interventionen	
bestehend	aus	kognitiver	Verhaltenstherapie	mit	Entspannungstraining	und	Unterweisung	
bezüglich	Gesundheit	und	Sicherheit.	Die	beiden	Studien	umfassten	folgende	Maßnahmen:	In	
einer	Studie	erfolgte	die	kognitive	Verhaltenstherapie	in	Gruppen	von	8	bis	12	Personen.	Hier-
bei	wurde	vermittelt,	dass	Sturzrisiko	und	Sturzangst	kontrollierbar	sind.	In	der	zweiten	Stu-
die	erfolgte	die	kognitive	Verhaltenstherapie	in	Form	von	Entspannungstraining,	Training	zur	
Verbesserung	der	Reaktionsgeschwindigkeit	und	Unterweisung	in	Gesundheit	und	Sicherheit	

(Gillespie	2012).

Spezielles Schuhwerk

Eine	Studie	untersuchte	die	Effekte	der	Anwendung	von	speziellen	Schuhschneeketten	auf	
das	Sturzrisiko	bei	Außenaktivitäten	unter	winterlichen	Bodenbedingungen.	Es	handelte	sich	
dabei	um	die	sogenannten	„Yaktrax	walker”,	bei	denen	ein	Drahtnetz	mit	kleinen	Drahtrollen	
über	das	übliche	Schuhwerk	gezogen	wird,	um	den	Grip	unter	winterlichen	Bedingungen	zu	
erhöhen.	Die	Tragezeit	der	Schuhschneeketten	betrug	3	Monate,	also	über	den	ganzen	Winter	
(Gillespie	2012).

2.1.2 Kommunale Interventionen und Maßnahmen

Die	in	Studien	(McClure	2005)	überprüften	populationsbasierten	Interventionen	erfolgten	in	
der	Regel	im	Rahmen	größerer	kommunaler	Gesundheitsförderungsprogramme	(„WHO	Safe	
Community“-Prozess).	Verschiedene	Initiativen	wurden	auf	unterschiedlichen	Ebenen	imple-
mentiert,	wie:

•	 Multimediakampagnen	mit	Informationen	zur	Sturzprävention,

•	 Schulungen	von	Professionellen	des	Gesundheits-	und	Sozialwesens,	

•	 aktives	Aufsuchen	der	Risikopopulation,	zum	Beispiel	durch	Hausbesuche,	mit	Identifikation	
von	individuellen	Sturzrisikofaktoren	und	der	Initiierung	entsprechender	Präventionsmaß-
nahmen,	

•	 kommunale	Bewegungsangebote	und	umgebungsbezogene	Maßnahmen,	wie	Gehwegsanie-

rung	und	öffentliche	Beleuchtung.	

Zum	„WHO	Safe	Community“-Prozess	gehören	6	Punkte:

1.	 Eine	Infrastruktur,	die	auf	Partnerschaft	und	Zusammenarbeit	basiert,	geleitet	durch	
eine	Querschnitts-Gruppe,	welche	verantwortlich	für	die	Förderung	der	Sicherheit	in	ihrer	
Gemeinde	ist.

2.	 Langfristige	nachhaltige	Programme	für	Frauen	und	Männer	-	unabhängig	von	Alter,	Umfeld	
und	Lebenssituation.

3.	 Programme,	die	auf	Hochrisiko-Gruppen	und	-Umgebungen	abzielen,	und	Programme,	die	
die	Sicherheit	von	gefährdeten	Gruppen	fördern.

4.	 Programme,	die	Häufigkeit	und	Ursachen	von	Verletzungen	dokumentieren.

5.	 Evaluationsmaßnahmen,	um	Programme,	Prozesse	und	die	Auswirkungen	des	Wandels	zu	
bewerten.

Stand	der	Forschung
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6.	 Laufende	Teilnahme	an	nationalen	und	internationalen	„Safe	Communities“-Netzwerken	(	

SCFNZ	2015).

In	den	Kommunen,	die	in	den	Studien	untersucht	wurden,	fanden	folgende	Maßnahmen	statt	
(jeder	Spiegelstrich	entspricht	einer	Studie	und	dem	entsprechenden	Maßnahmenbündel)	
(McClure	2005):

•	 Information	der	Bevölkerung	über	Broschüren,	Poster	und	Lebensmittelverpackungen	sowie	
über	das	Fernsehen	und	Radio.		
Von	der	Kommune	initiierte	Multiplikatorenschulungen.	

•	 Reduktion	häuslicher	Risiken.		
Einbeziehen	lokaler	Kliniker	und	Angehöriger	anderer	Gesundheitsberufe.

•	 Angebot	von	Tai-Chi-Übungen	und	Aufklärung	der	Bevölkerung	über	Sturzprävention	mittels

•	 Postern	und	Broschüren.	

•	 Informationen	der	Bevölkerung	zur	Vermeidung	von	Verletzungen	beziehungsweise	zur	Erhö-
hung	der	Sicherheit	(wie	zum	Beispiel	bezüglich	der	Wichtigkeit	von	entsprechendem	Schuh-
werk	im	Winter).	Die	Informationsvermittlung	erfolgte	über	Medien	wie	Gemeinde-Displays	
und	Broschüren	und	Hausbesuche.		
Darüber	hinaus	fand	eine	Anpassung	der	Umgebung	durch	Straßen-	und	Gehwegsanierung	
sowie	die	Beleuchtung	von	öffentlichen	Plätzen	statt.	

•	 Verteilung	von	Broschüren	über	Sturzrisikofaktoren	mittels	E-Mails	und

•	 Informationsgesprächen	in	ortsansässigen	Clubs	und	Zentren.	

•	 Hausbesuche	einer	Krankenschwester	für	die	70-74	Jahre	alten	Teilnehmenden	sowie	Haus-
besuche	durch	eine	Hausärztin/einen	Hausarzt	für	die	75-79	Jahre	alten	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer.	Das	Ziel	war	die	Information	über	Sturzrisiken	und	gegebenenfalls	deren	Be-
seitigung.

•	 Information	der	Bevölkerung	zum	Beispiel	durch	eine	Ausstellung	über	Sicherheitsausrü-
stung,	Videos	über	Risiken	im	Wohnumfeld	oder	Anzeigen	über	Sicherheit	in

•	 der	Gemeinde.	

•	 Schulung	von	Beschäftigten	im	Gesundheitswesen	der	Region:	

•	 Anpassung	der	physischen	Umgebung.

•	 Lokale	Medienberichterstattung	über	das	Programm.	

•	 Pädagogische	Gespräche.	

•	 Hausbesuche	für	Hochrisikopatientinnen	und	Hochrisikopatienten	durch	Professionelle	des	
Gesundheitswesens.	

•	 Bewerbung	von	sicherem	Schuhwerk,	physischer	Aktivität	und	Beseitigung	von	Gefahren	im	
Wohnumfeld.	

•	 Einbeziehen	von	lokalen	Agenturen	der	Gemeinschaft	und	Dienstleistern.

•	 Freiwillige	ältere	Bewohnerinnen	und	Bewohner	der	Kommune	fungierten	als	Wissensver-
mittlerinnen	und	Wissensvermittler	der	professionell		erarbeiteten	Sturzpräventionspro-
gramme.	Sie	ermutigten	zu	Einstellungs-	und	Verhaltensänderungen	bezüglich	sicherem	
Schuhwerk,	der	Gestaltung	einer	sicheren	Umgebung,	der	Überprüfung	der	Medikamente	
und	der	öffentlichen	Sicherheit.	
Verantwortliche	Professionelle	der	Gesundheitsförderung	entwickelten	und	begleiteten	Inter-
ventionen,	die	die	physische	Aktivität	fördern	sollten.	Im	Einzelnen	waren	dies:	Expositionen	
zur	physischen	Aktivität,	Training	für	freiwillige	Fitness-Anleiterinnen	und	-Anleiter,	eine	Mul-
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timediakampagne,	eine	Studie	zu	Überweisungen	für	Allgemeinmedizinerinnen	und	Allge-
meinmediziner	sowie	ein	Anleitertraining	für	Professionelle).	

Einige	der	ausrichtenden	Kommunen	nahmen	am	„WHO	Safe	Community“-Prozess	teil.

2.2 Wirksamkeit sturzpräventiver Maßnahmen

Wie	sieht	es	nun	mit	der	Wirksamkeit	oben	beschriebener	sturzpräventiver	Maßnahmen	aus?	
Darauf		wird	im	Folgenden	näher	eingegangen.	Es	erfolgt	zunächst	ein	kurzer	Überblick	über	
die	systematischen	Übersichtsarbeiten,	dann	eine	Beschreibung	der	Wirksamkeit	von	Einzelin-
terventionen	und	kommunalen	Maßnahmen	sowie	abschließend	eine	zusammenfassende	Dar-
stellung	des	Forschungsstands.

2.2.1 Übersichtsarbeiten zur Evaluation 

Zusammenfassende	Bewertungen	der	Wirksamkeitsstudien	zu	sturzpräventiven	Maßnahmen	
finden	sich	im	Wesentlichen	in	drei	systematischen	Übersichtsarbeiten:

•	 Der	Cochrane-Review	von	Gillespie	zu	Einzelinterventionen	für	in	der	Gemeinde	lebende	Se-
niorinnen	und	Senioren	bezog	159	randomisiert-kontrollierte	Studien	ein	und	fasste	Studien	
mit	vergleichbarer	Intervention	in	einer	Meta-Analyse	zusammen	(Gillespie	2012).	Das	be-
deutet,	sie	wurden	wie	eine	große	Studie	ausgewertet.	Dieses	Verfahren	wird	in	der	wissen-
schaftlichen	Bewertung	häufig	durchgeführt,	um	die	Fallzahlen	zu	erhöhen.	Auf	diese	Weise	
können	sicherere	Aussagen	gewonnen	werden,	da	einzelne	Studien	oft	zu	klein	sind,	um	si-
chere	statistisch	signifikante	Ergebnisse	zu	finden.	

•	 In	dem	Cochrane-Review	wurden	die	Ergebnisse	der	sturzpräventiven	Maßnahmen	im	Hin-
blick	auf	Veränderungen	der	Zahl	von	Stürzen	(rate	of	falls)	sowie	der	Zahl	von	Personen,	die	
mindestens	einen	Sturz	erlitten	(„Stürzer“,	risk	of	falls)	dargelegt.	Teilweise	wurde	auch	über		
sturzbedingte	Verletzungen	berichtet.

•	 Ein	Health	Technology	Assessment-Bericht	(HTA-Bericht)	des	Deutschen	Instituts	für	medi-
zinische	Dokumentation	und	Information	(DIMDI)	bezog	184	Studien	ein,	sowohl	solche	zu	
sturzpräventiven	Maßnahmen	für	in	der	Gemeinde	lebende	Seniorinnen	und	Senioren	als	
auch	für	solche	im	Heimbereich	(Balzer	2012).	Darunter	befassten	sich	30	Studien	mit	in	der	
Gemeinde	lebenden	Seniorinnen	und	Senioren.	Im	Gegensatz	zum	Cochrane-Review	wurde	
keine	Meta-Analyse	durchgeführt,	da	die	Studien	als	zu	heterogen	betrachtet	wurden.	Die	
Studien	wurden	ebenfalls	nach	vergleichbaren	Interventionen	sortiert,	dann	jedoch	einzeln	
referiert.

•	 Eine	zusammenfassende	Beschreibung	der	Evaluation	kommunaler	Programme	nahm	der	
Review	von	McClure	(2005)	vor.	Einbezogen	wurden	hier	bevölkerungsbezogene	Maßnah-
men.	Diese	sind	definiert	als	koordinierte,	kommunen-weite,	verschiedene	Strategien	bein-
haltende	Initiativen	mit	dem	Ziel,	sturzbedingte	Verletzungen	zu	reduzieren.	Zur	Überprüfung	
wurden	in	der	Regel	Krankenhausregister	herangezogen.	Auch	in	Deutschland	wird	auf	Basis	
von	Krankenhausregisterdaten	der	Trend	von	Hüftfrakturen	untersucht.	Im	Präventionskon-
zept	Nordrhein-Westfalen	ist	diese	Evaluation	formuliert.

 

Stand	der	Forschung
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2.2.2 Einzelinterventionen - Cochrane Review und HTA-Bericht

Im	Cochrane	Review	wurden	folgende	singuläre	Einzelinterventionen	als	wirksam	beschrieben:

•	 die	Kombination	verschiedener	Bewegungsübungen	in	der	Gruppe,

•	 individuell	verordnete,	mehrere	Bestandteile	umfassende	Bewegungsübungen	zuhause,

•	 Tai-Chi	(chinesische	Bewegungsübungen),

•	 die	Gestaltung	einer	sicheren	Umgebung,	um	Unfallgefahren	in	der	Wohnung	auszuschalten,	

dies	jedoch	nur	bei	Personen	mit	stark	eingeschränktem	Sehvermögen.

Nach	Prevention	of	Falls	Network	Europe	(ProFaNE)	werden	Bewegungsübungen	in	6	Katego-
rien	unterteilt:	Balancetraining,	Krafttraining,	Beweglichkeit/Flexibilität,	Tai-Chi	und	ähnliches,	
generelle	physische	Aktivität	sowie	Ausdauer.	Besonders	wichtig	für	die	Sturzprävention	sind	

Training	von	Balance	und	Kraft;	Tai-Chi	beinhaltet	beide	Kategorien	(Gillespie	2012).

Die	meisten	Studien,	in	denen	eine	Kombination	von	Einzelmaßnahmen	untersucht	wurde,	
beinhalteten	auch	die	Kombination	verschiedener	Bewegungsübungen	und	zeigten	eine	signifi-
kante	Reduktion	der	Anzahl	von	Stürzern.	

Multifaktorielle	Interventionen	konnten	keine	signifikante	Reduktion	der	Zahl	von	Stürzern	

belegen	(sie	reduzierten	lediglich	die	Anzahl	von	Stürzen).	

Hinweis:	Medikamentenanpassung	durch	einen	spezifisch	geschulten	Hausarzt	und	Vitamin-
D-Gabe	bei	Seniorinnen	und	Senioren	mit	Vitamin-D-Defizit	waren	ebenfalls	wirksam,	zählen	
jedoch	zu	den	ärztlichen	Maßnahmen	und	sind	daher	hier	nicht	berücksichtigt.		

Der	HTA-Bericht	folgerte	aus	einer	systematischen	Recherche:

•	 Positive	Effekte	von	Trainingsangeboten	sind	für	rüstige	Seniorinnen	und	Senioren	zu	erwar-
ten.	Für	eher	gebrechliche	Zielgruppen	werden	auch	gegenteilige	Effekte	berichtet	in	dem	
Sinne,	dass	die	Sturzhäufigkeit	anstieg.	

•	 Studien	zu	wohnraumbezogenen	Maßnahmen	geben	Hinweise	auf	eine	mögliche	sturzpro-
phylaktische	Effektivität	bei	älteren	Menschen	mit	vorbestehenden	gesund	heitlichen	Ein-
schränkungen.

•	 Die	Effektivität	von,	Nahrungsergänzungsmitteln,	psychologischen	Interventionen,	speziellen	
Schuhschneeketten,	Schulung	von	Umgebungspersonal,	multiplen	und	multifaktoriellen	Pro-
grammen	sowie	von	Maßnahmen	zum	Ausgleich	einer	Sehschwäche	bleibt	unklar.

2.2.3 Kommunale Programme – Review McClure

Zu	beachten	ist,	dass	es	sich	bei	den	Studien	um	kontrollierte,	jedoch	nicht	randomisiert-
kontrollierte	Studien	handelt.	Das	bedeutet,	dass	Ergebnisse	in	den	Kommunen,	in	denen	
sturzpräventive	Programme	eingerichtet	wurden,	mit	Ergebnissen	in	Kommunen	ohne	sol-
che	Programme	verglichen	wurden.	Die	Kommunen	wurden	aber	nicht	zufällig	ausgewählt	
und	auf	eine	Programm-	und	eine	Kontrollgruppe	verteilt.	Daher	können	sich	Unterschiede	
in	der	Sturzhäufigkeit	auch	aufgrund	anderer	Faktoren	als	der	sturzpräventiven	Maßnahmen	
ergeben.	Die	Aussagekraft	der	wissenschaftlichen	Studien	ist	daher	weniger	belastbar	als	in	
randomisiert-kontrollierten	Studien.	Dennoch	schlussfolgert	McClure	angesichts	der	positiven	

Ergebnisse	aller	6	Studien,	dass	populationsbasierte	Interventionen	erfolgreich	sein	können.
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Randomisiert-kontrollierte	Studien	sind	der	Goldstandard.	Solche	Studien	gibt	es	zur	Überprü-
fung	kommunaler	Programme	zur	Sturzprävention	nicht.	Die	vorliegenden	Studien	entspre-
chen	daher	der	besten	verfügbaren	Evidenz.

2.2.4 Zusammenfassung: Stand der Forschung 

Zur	Sturzprophylaxe	gibt	es	eine	Reihe	guter	Ansätze.	Aufgrund	des	heterogenen	Studien-
materials	lassen	sich	übergreifende	Aussagen	und	somit	klare	Handlungsempfehlungen	zur	
Sturzprophylaxe	anhand	wissenschaftlicher	Kriterien	derzeit	jedoch	schwer	aussprechen.	Es	
gibt	allerdings	Hinweise,	dass	das	Training	motorischer	Funktionen	das	Sturzrisiko	zu	senken	
scheint.	Zudem	scheinen	wohnraumbezogene	Maßnahmen	zumindest	bei	Seniorinnen	und	
Senioren	mit	stärkeren	gesundheitlichen	Einschränkungen	positive	Effekte	zu	zeigen.	Auch	für	
die	Wirksamkeit	von	kommunalen	Programmen	gibt	es	Hinweise.	

Es	besteht	also	weiterer	Forschungsbedarf.	Da	jedoch	auch	aktuell	Handlungsnotwendigkeit	
gesehen	wird,	haben	einige	Institutionen	auf	der	Basis	von	Praxiserfahrungen	Empfehlungen	
zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen	ausgesprochen	und	Projekte	initiiert.	

Dabei	sollte	kritisch	realisiert	werden,	dass	die	Evidenz	noch	immer	unsicher	ist,	und	Maßnah-
men	kontinuierlich	an	den	Stand	der	Forschung	angepasst	werden	müssen.	

Stand	der	Forschung
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3. Empfehlungen zur Umsetzung  
 sturzpräventiver Maßnahmen

Welche	Empfehlungen	können	angesichts	der	aktuellen	Diskussion	zur	Evidenz	überhaupt	
gegeben	werden?	Auf	diese	Frage	wird	im	Folgenden	näher	eingegangen.	Es	werden	(1.)	vor-
liegende	Empfehlungen	benannt,	(2.)	Rahmenbedingungen,	Settings	und	Akteure	in	NRW	
diskutiert,	die	für	sturzpräventive	Maßnahmen	potentiell	relevant	sind,	und	(3.)	beispielhafte	
sturzpräventive	Projekte	vorgestellt.	Basierend	auf	den	Ergebnissen	der	Wirksamkeitsstu-
dien	stehen	nachfolgend	vor	allem	Bewegungsübungen	und	wohnraumbezogene	Maßnahmen	
sowie	kommunale	Programme	im	Fokus.	

3.1 Vorliegende Empfehlungen

Im	Folgenden	werden	existierende	Empfehlungen	näher	beleuchtet.	Es	wird	genauer	auf	Emp-
fehlungen	für	Maßnahmen	im	Allgemeinen,	für	die	Zielgruppe	ältere	Menschen	aber	auch	für	
potentielle	Akteurinnen	und	Akteure	eingegangen.	Außerdem	werden	gezielt	einzelne	Maß-
nahmen,	wie	Bewegungsmaßnahmen,	Wohnraumgestaltung	und	kommunale	Programme,	und	
deren	Empfehlungen	betrachtet.

3.1.1 Empfehlungen zur Umsetzung von Bewegungsmaßnahmen

Die	Bundesinitiative	Sturzprävention	(BIS)	hat	2010	ein	Empfehlungspapier	für	die	Einrichtung	
und	Förderung	von	Bewegungsmaßnahmen	zur	Sturzprävention	für	in	der	Gemeinde	lebende	
Seniorinnen	und	Senioren	herausgegeben.	Dabei	sollten	die	Maßnahmen	definierten	Qualitäts-
ansprüchen	genügen	und	flächendeckend	umsetzbar	sein	(BIS	2009).	Insbesondere	liegen	
den	Empfehlungen	der	bereits	beschriebene	Review	von	Gillespie	(in	Fassung	2009)	sowie	ein	
Review	von	Sherrington	(2008)	zugrunde.	
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Die	Bundesinitiative	Sturzprävention	ist	ein	Zusammenschluss	von	Wissenschaftlerinnen	und	
Wissenschaftlern	sowie	Expertinnen	und	Experten	aus	dem	Bereich	der	Sturzprävention,	von	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	von	Krankenkassen	sowie	von	Sport-	und	Wohlfahrtsver-
bänden.	Alle	beteiligten	Verbände	oder	Einzelpersonen	verfügen	über	vielfältige	wissenschaft-
liche	Kenntnisse	oder	über	praktische	Erfahrungen	in	der	Umsetzung	von	Sturzpräventions-
maßnahmen	für	ältere	Menschen	am	Wohnort.	Gemeinsames	Ziel	der	Beteiligten	ist	es,	die	
Umsetzung	von	ambulanten	Sturzpräventionsgruppen	zu	fördern	(vgl.	BIS	2009).

Bewegungsmaßnahmen 

Kernelement	ist	das	regelmäßige,	progressive,	körperliche	Training.	Im	Mittelpunkt	steht	das	
Balancetraining	mit	zunehmender	Schwierigkeit.	Für	muskulär	geschwächte	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer	soll	ein	Muskelaufbautraining	ergänzt	werden.	Auch	Tai-Chi	wird	als	geeignete	

Maßnahme	empfohlen.	

Die	BIS	empfiehlt	vor	Beginn	des	Programms	ein	motorisches	Testverfahren	einzusetzen.	
Dafür	werden	Tests	beschrieben,	in	deren	Durchführung	die	Kursleiterinnen	und	Kursleiter	
im	Rahmen	der	nachfolgend	dargestellten	Fortbildungen	geschult	werden.	Das	anfängliche	
motorische	Testverfahren	dient	zum	einen	der	Einordnung	der	Seniorinnen	und	Senioren	in	die	
Zielgruppe	(siehe	unten),	zum	anderen	als	„Ausgangswert“	bei	einer	potentiellen	Verlaufskon-
trolle.

Die	BIS	empfiehlt	in	der	Regel	Gruppenangebote.	Als	von	großer	Bedeutung	wird	herausge-
stellt,	dass	die	Programme	ausreichend	häufig,	progressiv	und	über	längere	Zeiträume,	idea-
lerweise	als	Dauerangebote	eingerichtet	werden.	Falls	die	Einrichtung	von	Dauerangeboten	
nicht	umsetzbar	ist,	sollte	die	Mindestdauer	der	Interventionen	3	Monate	betragen,	6	Monate	
sind	dabei	anzustreben	(Sherrington	2008).	Sichergestellt	werden	muss	dabei,	dass	die	Teil-

nehmerinnen	und	Teilnehmer	mehr	als	1	Stunde,	zumindest	2	Stunden	pro	Woche	trainieren.

Zielgruppen

Die	BIS-Empfehlung	adressiert	ältere	Menschen	mit	erhöhtem	Sturzrisiko.	Diese	werden	in	
zwei	Zielgruppen	unterteilt:

•	 Zielgruppe	1:	Ältere	Menschen	mit	moderatem	Sturzrisiko.

•	 Zielgruppe	2:	Ältere	Menschen	mit	hohem	Sturzrisiko.

Zur	Identifizierung	und	Zuordnung	empfiehlt	die	BIS	einfache	Testinstrumente,	die	die	
Sturzanamnese,	die	Geh-	und	Stehfähigkeit	sowie	die	allgemeine	körperliche	Leistungsfä-
higkeit	beurteilen.	Solche	Tests	können	zum	Beispiel	in	der	Hausarztpraxis	im	Rahmen	des	
hausärztlich-geriatrischen	Basis-Assessments	(im	Alter	unter	70	unter	der	Bedingung,	dass	
bestimmte	Vorerkrankungen	vorliegen)	durchgeführt	werden.	Sie	können	aber	auch	im	Rah-
men	von	Angeboten	von	Bewegungsübungen	zur	Sturzprävention	ausgeführt	werden.	Die	
Ein-	und	Ausschlusskriterien	sowie	die	Testinstrumente	sind	im	Empfehlungspapier	der	BIS	

beschrieben	(BIS	2009).

Die	sturzpräventiven	Maßnahmen	sind	gegebenenfalls	auch	für	Menschen	mit Behinderungen,	
zum	Beispiel	bei	Demenz,	Parkinson	oder	nach	einem	Schlaganfall,	geeignet.	Vor	allem	diese	
Personen	haben	zum	Teil	ein	verstärktes	Risiko	zu	stürzen.	Hier	sind	die	bio-psychosozialen	
Aspekte	in	besonderem	Maße	zu	berücksichtigen.	Für	ältere	Menschen	ohne	erhöhtes	Sturz-
risiko	sollten	andere	Maßnahmen	der	Gesundheitsförderung	und	Prävention	im	Vordergrund	

stehen.
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Welche Qualifikationen müssen potentielle Akteurinnen und Akteure vorweisen können?

Laut	Empfehlung	der	BIS	können	Bewegungstrainerinnen	und	Bewegungstrainer	aus	unter-
schiedlichen	Basis-Qualifikationen	kommen	–	Übungsleiterinnen	und	Übungsleiter,	Sportwis-
senschaftlerinnen	und	Sportwissenschaftler,	Physiotherapeutinnen	und	Physiotherapeuten,	
Pflegekräfte,	Fachkräfte	des	Sozialwesens.	Denkbar	sind	aber	auch	Angehörige	anderer	
Professionen,	wenn	sie	über	eine	bewegungsorientierte	Qualifikation	verfügen.	Sie	sollten	in	
jedem	Fall	eine	zusätzliche	spezifische	Fortbildung	absolviert	haben.	Diese	umfasst	eine	zwei-
stufige	Fortbildung	mit	definierten	Ausbildungsinhalten,	die	jeweils	25	Lerneinheiten	umfasst.	
Stufe	1	befähigt	zum	Training	von	Seniorinnen	und	Senioren	mit	moderatem	Sturzrisiko,	Stufe	

2	zum	Training	von	Seniorinnen	und	Senioren	mit	stark	erhöhtem	Sturzrisiko.	

Qualitätssicherung

Die	BIS	empfiehlt	neben	der	Einrichtung	von	sturzpräventiven	Maßnahmen	nach	definierten	
Standards	auch	die	fortlaufende	Prüfung,	ob	die	Maßnahmen	auf	qualitativ	ausreichendem	
Standard	erfolgen.	Zu	diskutieren	sind	kontinuierliche	Überprüfungen	der	Struktur-,	der	Pro-
zess-	sowie	der	Ergebnisqualität.	Struktur-	und	Prozessqualität	können	durch	Prüfung	bei	Ein-
richtung	und	Supervision	geprüft	werden.	Die	Frage	ist,	ob	eine	kontinuierliche	externe	Über-
prüfung	der	Ergebnisqualität,	die	belastbare	Aussagen	zulässt,	zu	leisten	ist.	

Detaillierte	Informationen	zur	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	sind	in	dem	Online-	
Leitfaden	„Qualitätsinstrumente	in	Gesundheitsförderung	und	Prävention“	des	Landeszen-
trums	Gesundheit	Nordrhein-Westfalen	(LZG.NRW),	nachzulesen	auf	der	Webseite	des		
LZG.NRW	im	Themenfeld	„Gesundheit	schützen	und	fördern“	mit	den	Stichworten	„Qualitäts-
entwicklung“.

3.1.2 Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen der Wohn-
raumgestaltung

Die	Landesarbeitsgemeinschaft	Wohnberatung	NRW	wurde	1999	in	Dortmund	gegründet	und	
vereinigt	über	90	Einrichtungen	als	Mitglieder	und	kooperierende	Organisationen.	Ziel	ist	es,	
die	selbstständige	Lebensführung	in	der	eigenen	Wohnung	und	im	gewohnten	Umfeld	zu	ver-
längern.	Erreicht	werden	soll	die	–	präventive	oder	reaktive	–	optimale	Anpassung	der	Wohn-
verhältnisse	an	die	Bedürfnisse	der	jeweiligen	Menschen.	Folgende	Empfehlungen	für	eine	

qualifizierte	Wohnberatung	werden	formuliert:

Handlungsebenen der Wohnberatung

Die	Beratung	zur	Wohnungsanpassung	sollte	neben	der	Beratung	am	Telefon,	in	der	Bera-
tungsstelle	oder	in	anderen	Einrichtungen	auch	Hausbesuche	anbieten.	Dabei	geht	es	neben	
der	Klärung	der	Situation	und	der	persönlichen	Rahmenbedingungen	auch	um	die	gemein-
same	Hilfeplanung,	die	Begleitung	sowie	die	Nachschau.	Es	erfolgt	eine	Beratung	zum	Einsatz	
von	Hilfsmitteln,	zu	möglichen	Ausstattungsveränderungen,	baulichen	Maßnahmen	sowie	zu	
möglichen	Finanzierungsquellen	und,	sofern	erforderlich,	auch	Hilfe	bei	der	Antragstellung.	

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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Zielgruppe	sind	neben	Betroffenen	auch	Akteure,	das	heißt	Fachleute	und	Institutionen,	die	im	
Gesundheits-,	Alten-,	und	Behindertenbereich	tätig	sind,	wie	zum	Beispiel	aus	Handwerk	und	
Architektur,	Wohnungsgesellschaften	und	Wohnungsgenossenschaften.

Auf	der	strukturellen	Ebene	steht	das	Anliegen,	„Quartiere	für	alle“	zu	schaffen	–	mit	mög-
lichst	vielen	barrierearmen	Wohnungen	im	Bestand	und	barrierefreien	Wohnungen	im	Neubau	
und	einer	entsprechenden	Quartiersgestaltung	für	alle	Menschen.

Anlaufstellen bei Fragen rund um die Wohnraumgestaltung in Nordrhein-Westfalen:

Unterstützung	bei	der	Wohnraumumgestaltung	bieten	verschiedene	Anlaufstellen	in	NRW.	
Ein	Beispiel	ist	die	Landesarbeitsgemeinschaft	Wohnraumberatung	NRW	(LAG	Wohnbera-
tung	NRW)	(www.wohnberatungsstellen.de/index.php	(Abruf:	24.03.2014)).	Die	Wohn-
raumberatung	befasst	sich	mit	sämtlichen	Fragen	des	Wohnens	sowie	mit	den	Themen	
„Außenbereich“,	„Umfeld“,	„Quartier“	und	„Versorgung“.	Neben	verschiedenen	Aspekten	
des	Wohnraums,	wie	zum	Beispiel	Größe	und	Ausstattung	der	Wohnung,	wird	auch	das	
Thema	einer	sicheren	und	stolperfreien	Wohnung	behandelt.	Außerdem	bietet	diese	
Homepage	eine	Liste	der	verschiedenen	Wohnberatungsstellen	in	NRW	sowie	nützliche	
Materialien,	unter	anderem	die	Checkliste	zum	Bedarf	einer	Wohnraumberatung.	

Auch	das	Ministerium	für	Gesundheit,	Emanzipation,	Pflege	und	Alter	des	Landes	Nordr-
hein-Westfalen	(MGEPA	NRW)	informiert	auf	seinen	Seiten	über	das	Aufgabenspektrum	
der	Wohnberatung	in	NRW.	Zusätzlich	ermöglicht	eine	Suchfunktion	das	schnelle	Auffin-
den	einer	geeigneten	Wohnberatungsstelle	in	Wohnortnähe	(www.mgepa.nrw.de/pfle-
ge/Ratgeber/wohn___pflegeberatung/Adressen_der_Wohnberatung/index.php	(Abruf:	
24.03.2014)).

Abbildung: Screenshot der Suchmaske für die Wohnberatung (MGEPA NRW 2015)

Tipps für einen stolperfreien Wohnraum

Flur/Treppenhaus:

•	 Flur	nicht	verstellen,

•	 gute/ausreichende	Beleuchtung	(eventuell	Bewegungsmelder	anbringen),

•	 fest	angebrachte	Garderobe,	

•	 Sitzmöglichkeit,	auf	der	die	Schuhe	an-	beziehungsweise	ausgezogen	werden	können,

http://www.wohnberatungsstellen.de/index.php
http://www.mgepa.nrw.de/pflege/Ratgeber/wohn___pflegeberatung/Adressen_der_Wohnberatung/index.php
http://www.mgepa.nrw.de/pflege/Ratgeber/wohn___pflegeberatung/Adressen_der_Wohnberatung/index.php
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•	 Treppengeländer	einrichten,

•	 Leuchtstreifen	an	Treppenabsätzen	anbringen,

•	 Fahrstuhl	und	Rampen	nutzen	(falls	vorhanden).	

Küche:

•	 Arbeitsbereich	gut	beleuchten,

•	 rutschfester	Bodenbelag.	

Bad:

•	 Haltegriffe	in	der	Dusche,	der	Badewanne	und	beim	WC	anbringen,

•	 rutschfester	Bodenbelag	sowie	rutschfeste	Matten	in	Dusche	und/oder	Badewanne	(zum	
Beispiel	mit	Saugnäpfen),

•	 gegebenenfalls	Bewegungsmelder	anbringen,

•	 Duschsitz	in	Badewanne	und	Dusche,

•	 Wasserlachen	auf	dem	Boden	sofort	wegwischen,

•	 nach	außen	öffnende	und	schließende	Türen.	

Wohnzimmer:

•	 keine	hohen	Teppiche	auslegen,

•	 rutschfeste	Unterlagen	unter	den	Teppichen,

•	 freiliegende	Kabel	vermeiden	(festmontierte	Kabelkanäle	anbringen),

•	 Sitzgarnitur	in	einer	angemessenen	Sitzhöhe.	

Schlafzimmer:

•	 keine	hohen	Teppiche	auslegen,

•	 rutschfeste	Unterlagen	unter	den	Teppichen,

•	 angemessene	Betthöhe,

•	 Nachtlicht	oder	gegebenenfalls	Bewegungsmelder	anbringen.	

Die	hier	beschriebenen	Empfehlungen	zur	Wohnraumgestaltung	sind	modifiziert	und	unter	

anderem	unter	folgenden	Quellen	zu	finden:	ÄKNO	2012;	Land	Salzburg	2011.

Tipps für die kommunale Umgebungsgestaltung 

Kommunen	können	mit	baulichen	und	strukturellen	Maßnahmen	im	öffentlichen	Raum	Bar-
rieren	abbauen	und	so	Stürzen	vorbeugen	sowie	die	Teilhabe	älterer	Menschen	fördern,	zum	
Beispiel	durch

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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•	 gut	erhaltene	Bürgersteige,

•	 gute	Straßenbeleuchtung,

•	 ausreichend	Parkbänke	mit	Armlehnen,

•	 kurze	Wege	für	Einkäufe,	Arztbesuche,	zum	Freizeitangebot	sowie	einen

•	 zuverlässigen	Winterdienst,	der	die	Gehwege	und	Straßen	räumt	und	von	Eis	befreit	(LZG.
NRW	2012).

Checkliste zur sicheren Wohnumgebung

Für	die	Beratung	zu	Hause	sowie	zur	Beurteilung	einer	stolperfreien	Wohnung	können	ver-
schiedene	Informationsquellen	hinzugezogen	werden.	Ein	Beispiel	ist	hier	die	Checkliste	
„Haus	und	Wohnung	unter	der	Lupe“	der	LAG	Wohnberatung	NRW.	In	dieser	Checkliste	wer-
den	einige	Aspekte	zur	sturz-	und	stolperfreien	Wohnung	thematisiert.

Haus und Wohnung unter der Lupe 

aus	NRW-Tipp	„Sicher	und	bequem	zu	Hause	Wohnen,	Wohnberatung	für	ältere	und	behin-
derte	Menschen“

Allgemeines Ja		 Nein

Hat	Ihre	Wohnung	die	richtige	Größe?	 	 

Hat	die	Wohnung	Zentral-	oder	Etagenheizung	und	fließendes	Wasser?	 	 

Fühlen	Sie	sich	in	der	Wohnung	sicher?	 	 

Sind	die	Zimmer	gut	aufgeteilt?	 	 

Sind	alle	Räume	gut	beleuchtet?	 	 

Können	Sie	Ihre	Wohnung	ohne	Probleme	verlassen?	 	 

Kommen	Sie	ohne	Schwierigkeiten	in	den	Keller	und	zu	den	Mülltonnen?	 	 

Haben	Sie	die	Möglichkeit	im	Notfall	schnell	Hilfe	zu	holen?	 	 

Der Hauseingang 

Ist	der	Zugang	zu	Ihrem	Wohnhaus	trittsicher	und	frei	von	Stolperfallen?	 	 

Können	Sie	die	Haustür	ohne	Schwierigkeiten	erreichen?	 	 

Lässt	sich	die	Haustür	leicht	öffnen	und	schließen?	 	 

Ist	die	Haustür	überdacht?	 	 

Sind	Klingelschilder,	Hausnummer	und	Eingangstür	ausreichend	beleuchtet?	 	 

Haben	Sie	vor	der	Tür	genug	Platz?	 	 

Hausflur und Treppenhaus 

Haben	Sie	im	Hausflur	genügend	Platz,	um	zum	Beispiel	eine		
Gehhilfe	abzustellen?	 	 

Können	Sie	den	Briefkasten	bequem	erreichen?	 	 
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Ist	der	Bodenbelag	im	Flur	und	auf	den	Treppen	trittsicher?	 	 

Sind	der	Flur	und	die	Treppen	hell	genug	beleuchtet?	 	 

Brennt	die	Treppenhausbeleuchtung	lange	genug?	 	 

Bietet	Ihnen	das	Treppengeländer	genügend	Halt	und	Sicherheit?	 	 

Können	Sie	das	Treppenhaus	ohne	Probleme	benutzen?	 	 

Der Wohnungsflur Ja		Nein

Ist	die	Wohnungstür	breit	genug?	 	 

Bietet	Ihnen	die	Wohnungstür	genügend	Sicherheit?	 	 

Haben	Sie	ausreichend	Platz,	um	Mantel	und	Schuhe	an-	und	auszuziehen?	 	 

Können	Sie	die	Garderobe	bequem	erreichen?	 	 

Sind	genügend	Abstellmöglichkeiten	vorhanden?	 	 

Ist	der	Flur	frei	von	Stolperfallen?	 	 

Die Küche 

Haben	Sie	ausreichend	Platz	in	der	Küche?	 	 

Ist	die	Küche	frei	von	Stolperfallen	oder	störenden	Möbelkanten?	 	 

Haben	die	Arbeitsflächen	die	richtige	Höhe	für	Sie?	 	 

Besteht	die	Möglichkeit,	im	Sitzenzu	arbeiten?	 	 

Können	Sie	alle	Schränke	gut	erreichen?	 	 

Reicht	die	Beleuchtung	über	den	Arbeitsflächen?	 	 

Sind	die	Arbeitsabläufe	bequem	für	Sie?	 	 

Bad und WC 

Kommen	Sie	ohne	Schwierigkeiten,	zum	Beispiel	auch	ohne	Gehhilfe,		
ins	Bad?	 	 

Ist	Ihr	Bad	groß	genug?	 	 

Ist	der	Fußboden	rutschfest,	auch	wenn	er	feucht	ist?	 	 

Können	Sie	Ihre	Wanne	sicher	und	bequem	benutzen?	 	 

Sind	für	einen	sicheren	Ein-	und	Ausstieg	Haltegriffe	vorhanden?	 	 

Liegt	in	der	Wanne	eine	rutschfeste	Matte?	 	 

Falls	Sie	eine	Dusche	haben:	Können	Sie	sie	sicher	und	bequem	benutzen?	 	 

Liegt	in	der	Dusche	eine	rutschfeste	Matte?	 	 

Ist	die	Benutzung	des	Waschbeckens	bequem?	 	 

Können	Sie	das	Waschbecken	gegebenenfalls	auch	im	Sitzen	benutzen?	 	 

Hängt	der	Spiegel	in	der	richtigen	Höhe?	 	 

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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Sind	Ablage	und	Spiegelschrank	gut	zu	erreichen?	 	 

Können	Sie	die	Toilette	sicher	und	bequem	benutzen?	 	 

Das Wohnzimmer   

Haben	Sie	genug	Platz	im	Wohnzimmer?	 	 

Können	Sie	sich	bewegen,	ohne	auf	Stolperfallen	oder	Möbelkanten	achten		
zu	müssen?	 	 

Das Wohnzimmer Ja		Nein

Haben	die	Sitzmöbel	die	richtige	Höhe?	 	 

Können	Sie	bequem	Platz	nehmen	und	wieder	aufstehen?	 	 

Haben	Sie	genug	Licht	zum	Lesen?	 	 

Das Schlafzimmer 

Ist	das	Schlafzimmer	groß	genug?	 	 

Können	Sie	die	Schränke	bequem	erreichen?	 	 

Hat	Ihr	Bett	eine	angenehme	Höhe?	 	 

Ist	Ihr	Bett	bequem	genug?	 	 

Können	Sie	den	Lichtschalter	auch	im	Dunkeln	erreichen?	 	 

Haben	Sie	neben	dem	Bett	genug	Abstellfläche?	 	 

Ist	neben	dem	Bett	Platz	für	Telefon	und/oder	Notruf?	 	 

Balkon, Terrasse und Garten 

Sind	Balkon,	Terrasse	und	Garten	bequem	und	sicher	zu	erreichen?	 	 

Sie	haben	alle	Fragen	mit	„ja“	beantwortet?
Herzlichen	Glückwunsch,	Sie	wohnen	in	einer	geradezu	idealen	Wohnung.
Sie	haben	häufig	„nein“	angekreuzt?
Dann	sollten	Sie	aktiv	werden	und	sich	an	eine	Wohnberatungsstelle	wenden.

Eine	Liste	der	Wohnberatungsstellen	in	NRW	finden	Sie	unter	www.wohnberatungsstellen.de.

Quelle:	Landesarbeitsgemeinschaft	Wohnberatung	NRW	www.wohnberatungsstellen.de/
mehr-hintergr.php?news_id=2	(Abruf:	24.03.2014)

Welche Kenntnisse und Qualifikationen sind in Wohnberatungsstellen notwendig?

Wohnberatung	erfordert	zum	einen	allgemeine	sozialarbeiterische	Kompetenzen	und	zum	
zweiten	spezifische	Kenntnisse	der	Wohnungsanpassung.

www.wohnberatungsstellen.de
http://www.wohnberatungsstellen.de/mehr-hintergr.php?news_id=2
http://www.wohnberatungsstellen.de/mehr-hintergr.php?news_id=2
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Zu den allgemeinen sozialarbeiterischen Kompetenzen zählen: 

•	 Beratungskompetenz,

•	 rechtliches	Wissen,	insbesondere	Sozialgesetzgebung,	SGB	V,	SGB	IX	SGB	XI	und	SGB	XII,

•	 Landesbauordnung,	Landesgleichstellungsgesetz	und	UN-Behindertenkonvention,

•	 Kenntnisse	über	Antragsverfahren,

•	 Kenntnisse	für	die	Durchführung	von	Öffentlichkeitsarbeit,

•	 Überblick	über	Krankheitsbilder,	Hilfe-/	Pflegebedürftigkeit,	Demenz	und	verschiedene	Be-
hinderungen,

•	 Kenntnisse	über	das	Unfallgeschehen	in	der	Wohnung,	

•	 Wissen	über	Lebensweisen	und	Lebenslagen	älterer	oder	behinderter	Menschen	und	über	
verschiedenste	Aspekte	des	Älterwerdens	sowie	Übersicht	über	die	kommunalen	Wohn-	und	
Versorgungsangebote.

Diese	Qualifikation	bieten	Sozialarbeiterinnen	und	Sozialarbeiter,	Sozialpädagoginnen	und	
Sozialpädagogen,	Diplompädagoginnen	und	Diplompädagogen	oder	Fachpersonen	mit	ver-
gleichbarer	Qualifikation.

Zu den spezifischen Kenntnissen zur Wohnungsanpassung gehören: 

•	 Hilfsmitteleinsatz,

•	 Ausstattungsveränderungen,	

•	 baulich-technische	Umgestaltungen	

•	 und	Finanzierungsmöglichkeiten	für	die	Durchführung	von	Anpassungsmaßnahmen.

Derartige	Qualifikation	erfordert	eine	baulich-technische	Ausrichtung.	Weitere	spezifische	
Qualifikationen	sind	Ergotherapie,	Architektur,	Bauingenieurswesen.	

3.1.3 Empfehlungen zur Umsetzung von kommunalen Programmen

Es	gibt	eine	Reihe	von	vorwiegend	internationalen	Empfehlungen,	die	allerdings	sehr	allgemein	
verbleiben	und	daher	als	Hilfestellung	für	konkrete	Maßnahmen	wenig	geeignet	sind.	Im	Kapi-
tel	3.3	„Beispielhafte	Projekte“		finden	sich	Beispiele	für	Projekte	aus	den	Bereichen	„Bewe-
gung“,	„Wohnraum“	und	„kommunale	Programme“.

3.2 Rahmenbedingungen in NRW

Die	vorliegende	Planungshilfe	hat	zum	Ziel,	lokalen	Akteurinnen	und	Akteuren	in	NRW	eine	Hil-
festellung	bei	der	Umsetzung	eigener	Vorhaben	zur	Sturzprävention	zu	geben.	Dazu	müssen	
auch	die	vor	Ort	vorhandenen	Rahmenbedingungen	in	den	Blick	genommen	werden.	Vermut-
lich	wird	es	nicht	möglich	sein,	Bedingungen	zu	formulieren,	die	für	alle	Kommunen	und	Städte	
in	gleicher	Weise	gültig	sind,	da	jede	Kommune	und	Stadt	ihre	individuell	gestalteten	Struk-
turen	hat,	in	denen	gesundheitliche	Versorgung	umgesetzt	wird.	Dennoch	sollen	grundsätz-
liche	Aktions-	und	Gestaltungsräume	sowie	mögliche	Arbeitspartnerschaften	skizziert	werden.

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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3.2.1 Träger, Settings und Akteure – ein praktischer Einstieg in  
  das Handlungsfeld Sturzprävention

Maßnahmen	zur	Sturzprävention	können	von	unterschiedlichen	Trägern	koordiniert,	verant-
wortet	und	darüber	hinaus	in	verschiedenen	kommunalen	Settings	implementiert	werden.	Die	
Bandbreite	möglicher	Aktionsformen	ist	denkbar	groß.	Die	folgende	Auflistung	soll	–	ohne	
Anspruch	auf	Vollständigkeit	–	einen	Beitrag	dazu	leisten,	das	kommunale	Handlungsfeld	der	
Sturzprävention	in	seiner	potentiellen	Vielfalt	zu	veranschaulichen	und	greifbar	zu	machen.	
Außerdem	sollen		Anregungen	gegeben	werden,	wie	Institutionen	sowie	Akteure	sich	hier	
selbst	einbringen	können	und	welche	Partner	–	mit	ihren	spezifischen	Handlungsmöglich-
keiten	und	Zielgruppenzugängen	–	sich	für	Kooperationen	besonders	anbieten.

• Kommunen in Nordrhein-Westfalen 	
haben	die	Aufgabe,	an	der	Gesundheitsförderung,	der	Prävention	sowie	der	Gesundheitshilfe	
vor	Ort	mitzuwirken.	Ihnen	obliegt	die	Koordination	der	gesundheitlichen	Versorgung.	Darü-
ber	hinaus	sind	sie	angehalten,	komplementäre	ambulante	Dienste	zu	gewährleisten.	Zu	die-
sen	gehören	unter	anderem	hauswirtschaftliche	Hilfen,	Beratungsdienste	zur	Wohnrauman-
passung	sowie	ergänzende	ambulante	Hilfen	für	pflegebedürftige	Personen	(MIK	NRW	1997,	
MIK	NRW	1996).	

• Kommunale Gesundheitskonferenzen (KGK) 	
sind	in	allen	Kreisen	und	kreisfreien	Städten	NRWs	implementiert.	Hier	sind	alle	wesentlich	
Verantwortung	tragenden	Akteure	der	gesundheitlichen	Versorgung	und	der	kommunalen	
Gesundheitsförderung	vertreten.	Aufgabe	ist	es,	Kooperationsstrukturen	zwischen	den	In-
stitutionen	aufzubauen	und	sie	zu	vernetzen,	eine	transparente	Diskussion	über	kommunale	
Gesundheitsfragen	zu	führen,	prioritäre	Probleme	zu	identifizieren,	gemeinsame	Lösungs-
ansätze	zu	finden	und	einvernehmliche	Handlungsempfehlungen	für	deren	Umsetzung	zu	
formulieren.	

• Pflegekonferenzen 	
wurden	mit	dem	Gesetz	zur	Umsetzung	des	Pflege-Versicherungsgesetzes	(PfG	NW)	in	den	
Kommunen	eingerichtet.	Aufgabe	der	Pflegekonferenzen	ist	die	Förderung	und	Initiierung	der	
effektiven	ortsnahen	Zusammenarbeit	aller	für	den	pflegerischen	Bereich	tätigen	Instituti-
onen.	Neben	Mitgliedern	des	Kreises	oder	der	kreisfreien	Stadt	sind	beispielsweise	Vertrete-
rinnen	und	Vertreter	von	Pflegeeinrichtungen,	des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenversi-
cherung	(MDK),	von	Pflegekassen,	kommunaler	Seniorenvertretung	sowie	Akteurinnen	und	
Akteure	der	örtlichen	Selbsthilfegruppen	vertreten	(MIK	NRW	1996).	Im	Hinblick	auf	Sturz-
prävention	sind	diese	Institutionen	wichtige	potentielle	Multiplikatoren	und	Akteure.	Häufig	
arbeiten	kommunale	Gesundheitskonferenzen	und	Pflegekonferenzen	zusammen	und	fun-
gieren	als	zentrales	lokales	Koordinierungsgremium	im	Gesundheits-	und	Pflegesektor	(MIK	
NRW	1996).

• Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	
hat	in	NRW	eine	wichtige	berichterstattende,	initiierende	und	koordinierende	Funktion	im	
Rahmen	der	kommunalen	Gesundheitsförderung	inne.	Dies	kommt	nicht	zuletzt	auch	da-
durch	zum	Ausdruck,	dass	die	Geschäftsstellenleitung	der	Kommunalen	Gesundheitskon-
ferenz	in	der	Regel	beim	ÖGD	angesiedelt	ist.	Im	Bereich	der	Sturzprophylaxe	kommt	dem	
ÖGD	(im	Rahmen	der	kommunalen	Gesundheitsberichterstattung)	die	Rolle	der	Sachstands-
analyse	und	der	Initiierung	geeigneter	Maßnahmen	auf	verschiedenen	Ebenen	zu.	Er	wird	in	
der	Regel	weniger	direkt	bevölkerungsbezogen	als	mit	Blick	auf	politisch-administrative	und	
übergreifende	praktische	Handlungsmöglichkeiten	agieren.	
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• Ambulante Pflegedienste	
sowie	Sozialstationen	stehen	in	direktem	Kontakt	mit	Seniorinnen	und	Senioren	in	ihrem	
häuslichen	und	sozialen	Umfeld.	Sie	verfügen	über	einen	guten	Zugang	zu	Menschen,	bei	
denen	ein	potenzielles	Sturzrisiko	vorliegt,	und	können	die	Zielgruppe	über	Beratungslei-
stungen	oder	Informationsmaterialien	auf	das	Thema	Sturzprävention	aufmerksam	machen.	
Darüber	hinaus	bieten	ambulante	Pflegedienste	seit	dem	1.	Januar	2013	neben	der	Grund-
pflege	und	Beratungsleistungen	auch	Betreuungsangebote	zum	Beispiel	zur	Alltagsgestal-
tung	an	(BMG	2013).

• Haus- oder Facharztpraxis	
Ärztinnen	und	Ärzte	nehmen	neben	den	medizinischen	Interventionsstrategien	(Überprüfung	
der	Medikation,	Visusprüfung,	etc.)	eine	wichtige	beratende	Rolle	in	der	Sturzprävention	ein.	
Im	Rahmen	des	hausärztlich-geriatrischen	Basisassessments	erhebt	die	Hausärztin	oder	der	
Hausarzt	das	Sturzrisiko	und	klärt	Patientinnen	und	Patienten	über	die	unterschiedlichen	
Maßnahmen	der	Sturzprävention	auf.	Gleichzeitig	können	sie	als	Multiplikatorinnen	und	Mul-
tiplikatoren	über	kommunale	und	gut	erreichbare	Angebote	informieren	und	Wege	dorthin	
bahnen.		
Ärztekammern,	Kassenärztliche	Vereinigungen	und	Wissenschaftliche	Fachgesellschaften	
führen	regelmäßig	ärztliche	Fortbildungen	zum	Thema	Sturzprävention	durch.	Ärztliche	Leit-
linien	liegen	zum	Beispiel	von	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Allgemeinmedizin	und	Famili-
enmedizin	(DEGAM)	vor.	
Die	Leitlinien	der	DEGAM	zum	Beispiel	zu	älteren	Sturzpatienten	können	kostenlos	unter:	
http://www.degam.de/leitlinien.html	(Abruf:	24.03.2014)	heruntergeladen	werden.

• Apotheken	
bieten	in	der	Regel	keine	unmittelbare	Sturzprävention	an,	sie	können	allerdings	als	Arznei-
mittelspezialisten	darüber	informieren,	welche	einzelnen	Medikamente	und	welche	Arznei-
mittelkombinationen	Gangunsicherheit	erhöhen.	Sie	erreichen	viele	Seniorinnen	und	Se-
nioren,	die	oftmals	an	verschiedenen	Erkrankungen	leiden	und	deswegen	unterschiedliche	
Arzneimittel	gleichzeitig	einnehmen	müssen.	Der	gesetzliche	Auftrag	der	Apotheken,	die	Pa-
tientinnen	und	Patienten	über	Arzneimittel	zu	informieren	und	zu	beraten,	bietet	einen	guten	
Einstieg	in	ein	intensives	Gespräch.	Aufgrund	des	Beratungsgesprächs	haben	Apotheken	die	
Möglichkeit,	mittels	persönlicher	Ansprache,	aber	auch	mit	Schaufensteraktionen	oder	Infor-
mationsmaterialien	über	Stürze	und	sturzbedingte	Verletzungen	sowie	präventive	Angebote	
zu	informieren.	Sie	können	in	diesem	Sinne	durchaus	eine	kommunale	Wegweiserfunktion	
übernehmen.	Für	diese	Idee	sollte	aber	zunächst	die	jeweilige	Kreisvertrauensapothekerin	
oder	der	jeweilige	Kreisvertrauensapotheker	gewonnen	werden.

• Berufsverbände der Gesundheitsfachberufe (Verband der Physiotherapeuten, Pflege-
verbände etc.)		
können	in	Bezug	auf	Sturzprävention	eine	Multiplikatoren-	und	Ausbilderrolle	einnehmen.	Ih-
nen	obliegt	die	Sensibilisierung	der	Professionellen	im	Gesundheitswesen	für	dieses	Thema,	
indem	sie	spezifische	Ausbildungsangebote	sowie	Fort-	und	Weiterbildungen	unterstützen.

• Einrichtungen des betreuten Wohnens	
Ältere	Menschen	können	hier	noch	besser	und	nachhaltiger	in	ihrem	häuslichen	Wohnumfeld	
angesprochen	werden.	Sie	können	für	das	Anliegen	der	Sturzprophylaxe	sensibilisiert	und	
motiviert	werden,	etwas	gegen	ihr	eigenes	Sturzrisiko	zu	tun.	Beratungsangebote	für	die	Be-
wohnerinnen	und	Bewohner	können	individuell	gestaltet	und	an	die	persönliche	Wohnraum-	
und	Lebenssituation	angepasst	werden.	Allgemeingültige	Informationen	können	zentral	
vermittelt	werden,	zum	Beispiel	durch	die	Auslage	von	Informationsmaterialien	oder	Aktions-
tagen	in	Gemeinschaftsräumen.	Idealerweise	bietet	sich	in	diesen	Einrichtungen	die	Imple-
mentierung	von	spezifischen	Bewegungsangeboten	an.	Denkbar	wären	regelmäßig	und	kon-

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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tinuierlich	stattfindende	qualifizierte	Kurse	zum	Kraft-	und	Balancetraining	in	einer	zentralen	
Räumlichkeit	des	Wohnhauses	selbst.

• Gemeinde- beziehungsweise Seniorenzentren und Seniorenbüros in der Kommune	
Gute	Möglichkeiten,	Seniorinnen	und	Senioren	über	das	Setting	Kommune	anzusprechen,	
bieten	die	Gemeinde-	oder	Seniorenzentren.	Diese	Einrichtungen	werden	von	zahlreichen	
Multiplikatorinnen	und	Multiplikatoren	genutzt	und	bieten	viele	Chancen	der	zielgruppen-
gerechten	Ansprache	älterer	Menschen.	Verschiedene	Arbeitsansätze	bieten	sich	an	dieser	
Stelle	an:	Informationsangebote,	die	Bereitstellung	von	Räumlichkeiten	für	Bewegungsange-
bote,	die	durch	ausgebildete	Trainerinnen	und	Trainer	durchgeführt	werden,	oder	Fachvorträ-
ge.	
Die	Landesarbeitsgemeinschaft	Seniorenbüros	NRW	(LaS	NRW)	bietet	mit	ihrer	Internetsei-
te	(http://www.las-nrw.de/	(Abruf:	08.10.2013))	beispielsweise	eine	Plattform,	auf	der	sich	
kommunale	Seniorenbüros	mit	ihren	aktuellen	Aktivitäten	präsentieren	können.

• Das Setting „Eigene Wohnung“	
Maßnahmen	zur	Sturzprophylaxe	können	(zum	Beispiel	von	ambulanten	Pflegediensten)	di-
rekt	im	häuslichen	Umfeld	durchgeführt	werden.	Der	„Expertenstandard	Sturzprophylaxe	in	
der	Pflege“	des	Deutschen	Netzwerks	für	Qualitätsentwicklung	in	der	Pflege	(DNQP)	bietet	
fachliche	Hinweise	dazu.	Nähere	Informationen	sind	auf	den	Seiten	des	DNQP	zu	finden.	Dort	
kann	auch	der	„Expertenstandard	Sturzprophylaxe	in	der	Pflege“	aufgerufen	werden	(www.
wiso.hs-osnabrueck.de/38090.html	(Abruf:	19.12.2013)).

• Klinisches Setting	
In	Krankenhäusern	und	gegebenenfalls	anderen	klinischen	Einrichtungen	können	Patien-
tinnen	und	Patienten	direkt	nach	Eintritt	eines	spezifischen	Ereignisses	angesprochen	wer-
den.	Die	konkrete	Sturzsituation	kann	dabei	aufbereitet	und	analysiert	werden;	die	entspre-
chenden	Schlussfolgerungen	können	durch	allgemeine	Hinweise	auf	Sturzrisiken	und	eine	
Diskussion	zu	Möglichkeiten	der	Sturzprophylaxe	ergänzt	werden.	Bei	Bedarf	sollten	die	Pati-
entinnen	und	Patienten	die	Möglichkeit	haben,	spezifische	Beratungsleistungen	in	Anspruch	
zu	nehmen	sowie	ihre	individuelle	Sturzgefahr	ermitteln	zu	lassen.

• Körperschaften (zum Beispiel Ärztekammern) 	
Ärztekammern	sind	in	der	gesundheitlichen	Versorgung	koordinierend	tätig	und	Träger	von	
Projekten.	Zudem	spielt	die	Ärzteschaft	als	Multiplikator	sowie	als	direkter	Akteur	der	Sturz-
prävention	eine	zentrale	Rolle.	Körperschaften	können	Ärztinnen	und	Ärzte	über	Beratungs-,	
Informations-	und	Fortbildungsmaßnahmen	(zum	Beispiel	geriatrische	Versorgung	oder	geri-
atrisches	Basisassessment)	für	Sturzprophylaxe	sensibilisieren.

• Krankenkassen	
sind	in	der	gesundheitlichen	Versorgung	koordinierend	tätig	und	häufig	Träger	von	Projekten.	
Viele	von	ihnen	bieten	Kurse	und	Materialien	zur	Sturzprävention	für	Seniorinnen	und	Seni-
oren	an.	Neben	spezifischen	Kursangeboten	können	sie	ihre	Mitglieder	über	Informationsma-
terialien,	aber	auch	über	Beratungsangebote	sowohl	auf	das	Thema	als	auch	auf	spezifische	
Maßnahmen	zur	Sturzprophylaxe	aufmerksam	machen.	

• Pflegestützpunkte/Pflegeberatung 
Jeder	Kreis	und	jede	kreisfreie	Stadt	in	Nordrhein-Westfalen	ist	laut	Landespflegegesetz	dazu	
verpflichtet,	eine	Anlaufstelle	zur	Pflegeberatung	zur	Verfügung	zu	stellen.	Diese	neutralen	
Stellen	dienen	der	wohnortnahen	Beratung,	Versorgung	sowie	Betreuung	und	beraten	bei-
spielsweise	zu	Leistungen	der	Pflegekasse,	Entlastungsmöglichkeiten	für	pflegende	Ange-
hörige		und	weiteren	Hilfsangeboten.	Platziert	werden	kann	das	Thema	„Sturzprävention“	in	
diesen	Einrichtungen	zum	Beispiel	über	individuelle	Beratungsleistungen	und	die	Bereitstel-
lung	von	Informationen	(MGEPA	NRW	2014;	MIK	NRW	1996). 

http://www.las-nrw.de
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/38090.html
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/38090.html
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Eine	Liste	der	Pflegestützpunkte	in	den	Kreisen	und	kreisfreien	Städten	stellt	die	Landesstel-
le	Pflegende	Angehörige	auf	ihren	Seiten	unter:	www.lpfa-nrw.de	unter	dem	Stichwort	„Pfle-
gestützpunkte“	(Abruf:	17.12.2013)	bereit.

• Reha-Ambulanzen etc.	
In	ambulanten	Rehabilitationseinrichtungen	werden	Angebote	der	medizinischen	Rehabilita-
tion	wohnortnah	durchgeführt.	Idealerweise	könnte	hier	Sturzprophylaxe	als	Thema	plat-
ziert	werden,	indem	beispielsweise	gezielte	Maßnahmen	oder	Beratungen	durchgeführt,	aber	
auch	Informationsmaterialien	an	die	Patientinnen	und	Patienten	weitergegeben	werden.

• Sportvereine	
Angebote	von	Kursen	zur	Sturzprophylaxe	werden	bereits	in	vielen	Sportvereinen	durchge-
führt.	Es	ist	im	Einzelfall	darauf	zu	achten,	dass	es	sich	um	spezifische	und	qualifizierte	An-
gebote	handelt,	wie	zum	Beispiel	ein	qualitätsgesichertes	Kraft-	und	Balancetraining	nach	
Mindestanforderungen	der	BIS.

• Universitäre Institute 	
Einige	An-Institute	von	Universitäten	entwickeln	sturzpräventive	Programme	und	setzen	sie	
um.	Zu	nennen	ist	in	NRW	beispielsweise	die	Deutsche	Sporthochschule	Köln	(www.dshs-ko-
eln.de/	(Abruf:	16.06.2015)),	an	der	unter	anderem	das	Institut	für	Bewegungs-	und	Sportge-
rontologie	mit	dem	Programm	„Fit	für	100“	angesiedelt	ist.

• Wohlfahrtsverbände	
Bedingt	durch	ihr	soziales	Engagement	in	der	Gemeinschaft,	etwa	über	Beratungsangebote	
oder	Projekte,	sind	Wohlfahrtsverbände	(zum	Beispiel	Caritas,	AWO,	Paritätische	NRW,	Deut-
sches	Rotes	Kreuz,	Diakonie,	Jüdische	Gemeinden)	für	viele	ältere	Menschen	zentrale	Kon-
taktstellen.	Diese	Kooperationspartner	können	Ältere	beispielswiese	durch	Einzelberatung,	
Informationsmaterial	zur	Sturzprophylaxe	sowie	über	Vorträge	auf	das	Thema	Sturzpräventi-
on	aufmerksam	machen.	
Weiterführende	Informationen	zu	Wohlfahrtsverbänden	in	NRW	finden	Sie	auf	den	Seiten	der	
freien	Wohlfahrtspflege	NRW	(www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/	(Abruf:	23.01.2014)).

Für	die	Organisation	und	Koordination	sturzpräventiver	Maßnahmen	sind	Fachkräfte	aller	
bereits	genannten	potentiellen	Settings	und	Einrichtungen	geeignet.	Die	von	der	Bundesiniti-
ative	Sturzprävention	formulierten	Qualifikationsanforderungen	für	Trainerinnen	und	Trai-
ner	von	Bewegungsprogrammen	wurden	bereits	beschrieben	(siehe	3.1.1).	Empfehlungen	zur	
Qualifikation	von	Akteurinnen	und	Akteuren	in	der	Wohnraumberatung	sind	ebenfalls	benannt	
worden	(siehe	3.1.2).

3.2.2 Sturzprävention als Thema im weiteren Umfeld

Das	Thema	„Sturzprävention“	weist	aber	auch	Schnittmengen	und	Bezüge	zu	vielen	anderen	
Handlungsfeldern	auf,	die	sich	vielleicht	nicht	immer	auf	den	ersten	Blick	erschließen.	Um	den	
Blick	für	potentielle,	vermeintlich	handlungsfeldfremde	Kooperationspartner	im	kommunalen	

Raum	zu	weiten,	sollen	hier	drei	Beispiele	genannt	sein:

Erwachsenenbildungseinrichtungen´ 
Volkshochschulen	sind	in	den	meisten	Städten	und	Gemeinden	gut	etablierte	Einrichtungen,	
die	potentiell	auch	für	die		Sturzprävention	nutzbar	gemacht	werden	können.	Volkshochschu-
len	können	zur	Sturzprophylaxe	informieren	beziehungsweise	ältere	Menschen	für	das	Thema	
sensibilisieren.	Denkbar	sind	etwa	das	Auslegen	von	Informationsmaterialien,	Vortragsreihen,	
aber	auch	das	Angebot	von	spezifischen	Kursen	zum	Thema	Sturzprävention.

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen

http://www.lpfa-nrw.de/pflegestuetzpunkte-pflege-beratung-portale-der-pflegeberatungsstellen.html
http://www.dshs-koeln.de/
http://www.dshs-koeln.de/
http://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/
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Wohnungsbaugenossenschaften/-gesellschaften 
Auch	hier	können	wichtige	Anstöße	gegeben	und	Handlungsfelder	in	Bezug	auf	Sturzprophy-
laxe	erschlossen	werden.	Unter	baulichen	Gesichtspunkten	können	Wohnräume	hinsichtlich	
eines	geringen	Sturzrisikos	geplant	werden.	Aber	auch	in	bereits	bestehende	Angebote,	zum	
Beispiel	zur	sozialen	Teilhabe,	kann	das	Thema	Sturzprophylaxe	sinnvoll	integriert	werden:	Für		

spezifische	Maßnahmen	können	Räumlichkeiten	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Stadtplanung und Quartiersgestaltung 
Das	Gesundheitsthema	wird	zunehmend	auch	in	stadtplanerischen	Zusammenhängen	wahr-
genommen	(und	ernstgenommen)	und	etwa	bei	der	Konzeption	von	Bauvorhaben	oder	der	
(Um-)Gestaltung	von	Quartiersräumen	berücksichtigt.	Gesundheitsfachleute	(hierzu	werden	
oft	der	ÖGD	und/oder	externe	Expertinnen/Experten	herangezogen)	bringen	dann	verschie-
dene	Aspekte	der	Gesundheitsverträglichkeit	und	Gesundheitsförderung	ein.	Das	Thema	
„Sturzprävention“	kann	bei	solchen	Gelegenheiten	ebenfalls	sinnvoll	eingebracht	werden,	ins-
besondere	wenn	es	speziell	um	Wohn-	und	Lebensräume	älterer	Menschen	geht.

3.2.3 Evaluation auf Populationsebene

Die	Einführung	von	kommunalen	Programmen,	aber	auch	eine	flächendeckende	Einrichtung	
von	Einzelmaßnahmen	(Bewegungsangebote,	Wohnraumberatung)	sollte	sich	letztlich	darin	
niederschlagen,	dass	sich	Stürze	und	Sturzfolgen	in	der	Bevölkerung	reduzieren.	Eine	mit	
vertretbarem	Aufwand	durchführbare	Evaluation	ist	zum	Beispiel	auf	Basis	der	Krankenhaus-
diagnosestatistik	möglich,	in	der	stationär	behandelte	Sturzfolgen	–	vor	allem	Hüftfrakturen	–	
betrachtet	werden.	

Sollte,	besonders	im	Rahmen	kleinerer	Projekte,	eine	externe,	methodisch	anspruchsvolle	
Evaluation	nicht	zu	realisieren	sein,	bietet	sich	als	pragmatische	Lösung	eine	Selbstevaluation	
an,	die	niederschwelliger	ausgerichtet	ist.	Denn:	Eine	Selbstevaluation	kann	auch	mit	geringen	
personellen	und	finanziellen	Ressourcen	durchgeführt	werden	und	ist	hilfreich,	wenn	es	darum	
geht,	Maßnahmen	zum	Beispiel	hinsichtlich	ihrer	Machbarkeit,	ihrer	Prozesse	und	ihrer	Ziel-
erreichung	begleitend	zu	beobachten.	Das	Landeszentrum	Gesundheit	Nordrhein-Westfalen	
hat	im	Rahmen	der	„Qualitätsinitiative	NRW“	einen	Leitfaden	zur	Selbstevaluation	für	Prakti-
kerinnen	und	Praktiker	veröffentlicht.	Dieser	ermöglicht	es,	selbst	bei	geringen	methodischen	
Vorkenntnissen	eine	Evaluation	durchzuführen.	

Den	Leitfaden	zur	Selbstevaluation	finden	Sie	auf	der	Webseite	des	LZG.NRW	mit	den	Stich-
worten	„Leitfaden	Selbstevaluation“	(Abruf:	24.03.2014).

3.3 Beispielhafte Projekte

Die	folgenden	Projekte	stehen	beispielhaft	dafür,	welche	Aktivitäten	in	den	bereits	beschrie-
benen	Bereichen	„Bewegung“,	„Wohnen“	und	„Kommune“	bereits	stattfinden	oder	durchge-
führt	wurden.	Im	Kapitel	„Ausgewählte	Projekte	und	Maßnahmen	der	Sturzprävention“	findet	
sich	eine	Liste	mit	weiteren	Projekten	und	Programmen	zur	Sturzprävention.	Im	folgenden	
Kapitel	werden	ausgewählte	Maßnahmen	ausführlicher	beschrieben.	
Darüber	hinaus	steht	eine	Checkliste	für	sturzpräventive	Maßnahmen	als	Download	bereit,	die	
bei	der	Einschätzung	beziehungsweise	der	Optimierung	von	Projekten	hilfreich	sein	kann.
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3.3.1 Bewegungsprogramme

„Aktiv und Mobil im Alter“ im Kreis Neuss

Das	Projekt	ist	die	regionale	Umsetzung	eines	Konzepts	der	Ärztekammer	Nordrhein	auf	Basis	
des	Ulmer	Modells	(Becker	2008).	Träger	ist	die	kommunale	Gesundheitskonferenz	des	Rhein-
Kreises	Neuss.	Akteure	sind	vor	allem	Seniorenbegegnungsstätten.	Das	Projekt	wurde	bis	
2014	durch	die	BKK	Deutsche	Bank	gefördert.

Kern	des	Projektes	ist	ein	regelmäßiges	mindestens	einmal	wöchentlich	in	Seniorenbegeg-
nungsstätten	angebotenes	Kraft-	und	Balancetraining	nach	dem	Ulmer	Modell.	Nachdem	die	
Seniorinnen	und	Senioren	die	Bewegungsübungen	unter	Anleitung	erlernt	haben,	erhalten	
sie	Trainingsanleitungen	zur	selbstständigen	Übung	zu	Hause.	Die	Anleitung	erfolgt	durch	
Übungsleiterinnen	beziehungsweise	Übungsleiter	(Altenpflegerin/Altenpfleger,	Kranken-
schwester/Krankenpfleger,	Ergotherapeutinnen/	Ergotherapeuten	und	Sozialpädagoginnen/
Sozialpädagogen),	die	entsprechend	dem	Curriculum	der	BIS	geschult	wurden.	Die	Schu-
lungen	wurden	im	Rhein-Kreis	Neuss	durchgeführt.	Die	Ansprache	der	Seniorinnen	und	Seni-
oren	erfolgt	über	die	Hausärztinnen	und	Hausärzte,	Seniorenbegegnungsstätten	und	Kranken-
kassen.

Inhalte	des	Projektes	sind	außerdem	die	Erstellung	von	Informationsmaterialien,	Vorträge	in	
Seniorenbegegnungsstätten	und	Vernetzungstreffen.

Ende	2012	fanden	allein	im	Kreisgebiet	Neuss	in	17	Begegnungsstätten	Kurse	mit	400	Aktiven	
statt.	

3.3.2 Wohnraumberatung

„Sicher Wohnen 60+“ 
Im	Land	Salzburg	wurden	im	Rahmen	des	Projektes	„Sicher	Wohnen	60+“	100	Seniorenwoh-
nungen	hinsichtlich	potentieller	Sturzgefahren	untersucht.	Die	Ergebnisse	wurden	den	Bewoh-
nerinnen	und	Bewohnern	–	individuell	auf	ihre	jeweiligen	Wohnungen	bezogen	–	mitgeteilt.	
Anschließend	erfolgte	eine	Beratung	zu	Maßnahmen,	die	zur	Reduktion	der	Unfallgefahr	in	der	
eigenen	häuslichen	Umgebung	beitragen.	Darüber	hinaus	wurden	die	Resultate	in	einer	Bro-
schüre	zusammengestellt	und	veröffentlicht.

In	der	Broschüre	„Sicher	Wohnen	60+“	(Land	Salzburg	2011)	finden	sich	unter	anderem	
anschauliche	Informationen	und	Empfehlungen	für	Verhaltensweisen	zum	sicheren	Woh-
nen	zu	Hause:	www.roteskreuz.at	mit	den	Stichworten	„Broschüre	sicher	Wohnen“	(Abruf:	
16.06.2015).

3.3.3 Kommunale Programme

„Schritt halten – aktiv älter werden in Reutlingen“

Unter	diesem	Titel	wird	in	der	Stadt	Reutlingen	ein	kommunales	Projekt	zur	Sturzprävention	
für	die	dortige	Bevölkerung	ab	65	Jahren	durchgeführt.	Das	Projekt	umfasst	unter	anderem	
verschiedene	Initiativen	und	Kooperationen	lokaler	Partner,	die	zum	Beispiel	auf	die	Bewe-
gungsförderung	der	Zielgruppe	hinarbeiten.

Mehr	Informationen	sind	unter	http://www.schritthalten.info/	(Abruf:	30.01.2014)	zu	finden.

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen

http://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/LV/Salzburg/Broschuere_Sicher_Wohnen_60.pdf
http://www.schritthalten.info/
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„Bewegung – aber sicher!“ / ,,Mobil im Alter“ in Hamburg

Die	Behörde	für	Gesundheit	und	Verbraucherschutz	Hamburg	koordiniert	die	Arbeitsgrup-
pe	,,Mobil	im	Alter“,	deren	Aufgabe	es	ist,	Angebote	zur	Sturzprävention	für	Seniorinnen	
und	Senioren	in	Hamburg	auszubauen	und	zu	bündeln.	Die	Angebote	sollen	möglichst	vielen	
selbstständig	lebenden	älteren	Menschen	zugänglich	gemacht	werden.	Verschiedene	Organi-
sationen	bringen	dabei	ihre	Expertise	in	das	Kooperationsprojekt	ein:

•	 der	Paritätische	Wohlfahrtsverband,

•	 die	Forschungsgruppe	Albertinen	(Geriatrie,	Qualitätssicherung),

•	 der	Verein	„Barrierefrei	Leben“	(Wohnraumanpassung),

•	 der	Landesseniorenbeirat	(Interessenvertretung	alter	Menschen),

•	 der	Hamburger	Sportbund	(Bewegung	für	Seniorinnen	und	Senioren),

•	 die	Seniorenbildung	(offene	Seniorenarbeit),

•	 die	Hamburger	Inliner	Skating-Schule	(Bewegungswissenschaft).

Im	Allgemeinen	kann	jede	Einrichtung,	die	von	älteren	Bürgerinnen	und	Bürgern	genutzt	wird,	
ihren	Beitrag	zur	Sturzprävention	beisteuern.	

Die	Aktivitäten	des	Kooperationsprojektes	umfassen	beispielhaft:

•	 Informationsveranstaltungen	für	Seniorinnen	und	Senioren,

•	 Fortbildung	für	mit	älteren	Menschen	arbeitende	Multiplikatoren,

•	 Schulung	von	Übungsleiterinnen	und	Übungsleitern	aus	Vereinen,

•	 Ausarbeitung	eines	Fragebogens	zur	Ermittlung	des	individuellen	Sturzrisikos,

•	 aufsuchendes	Bewegungsangebot	in	Seniorentreffs,

•	 Bewegungsangebote	in	Sportvereinen,

•	 Beratung	von	Senioreneinrichtungen.

3.4 Antrag und Checkliste zur Aufnahme von Projekten in das  
 „Präventionskonzept Nordrhein-Westfalen“ sowie Überprü- 
 fung eigener Vorhaben

Falls	Ihr	Projekt	als	assoziierte	Maßnahme	in	die		Landesinitiative	„Sturzprävention	bei	Seni-
orinnen	und	Senioren“	aufgenommen	werden	soll,	können	Sie	hierfür	einen	online-gestützten	
Antrag	in	der	Projekt-Datenbank	zur	Prävention,	Gesundheitsförderung	und	Gesundheitsver-
sorgung	in	Nordrhein-Westfalen	stellen.	Qualitätsgesicherte	und	themenspezifisch	relevante	
Projekte,	die	nach	sorgfältiger	Prüfung	aufgenommen	werden,	bereichern	die	Landesinitiative	
„Sturzprävention	bei	Seniorinnen	und	Senioren“	maßgeblich.	Daher	freuen	wir	uns	über	Ihre	
Bewerbungen.

Nähere	Informationen	zur	Projekt-Datenbank	und	zur	Antragstellung	finden	Sie	auf	der	Web-
seite	des	LZG.NRW	mit	dem	Stichwort	„Projektdatenbank“.	

Zur	Einschätzung	bzw.	zur	Optimierung	Ihres	Projektes	oder	Ihrer	Maßnahme	soll	die	vorlie-
gende	Checkliste	als	Hilfestellung	dienen.	Sie	wurde	anhand	der	„Checkliste	Qualitätskrite-
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rien“	(MGEPA	NRW	2014)	sowie	den	Vorarbeiten	der	Lenkungsgruppe	der	Landesinitiative	
„Sturzprävention	bei	Seniorinnen	und	Senioren“	erstellt.	Es	finden	sich	Kriterien,	die	auf	der	
Basis	von	nachgewiesener	(proven),	aber	auch	aussichtsreicher	(promising)	Evidenz	erforder-
lich	sind,	um	die	Qualität	einer	Intervention	zu	gewährleisten.	Sämtliche	der	genannten	fettge-
druckten	Punkte	müssen	daher	mit	»Ja«	beantwortet	werden	können,	es	sein	denn,	sie	sind	für	
die	Durchführung	einer	Maßnahme	irrelevant	(schwach	gedruckt	bedeutet,	dass	das	entspre-
chende	Kriterium	nicht	zwingend	berücksichtigt	werden	muss	oder	eine	Auswahl	besteht).

Mit	dieser	Checkliste	können	Sie	vor	der	Einreichung	einer	Maßnahme	als	Beitrag	zur	Landes-
initiative	überprüfen,	ob	alle	wesentlichen	Voraussetzungen	im	Rahmen	Ihrer	Projektplanung	

bedacht	wurden.

Checkliste Planungshilfe Prävention von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen (mo-
difiziert nach MGEPA NRW 2014) Stand: 09.04.2014

1. Planungsqualität Ja Nein

1.1 Der	Bedarf	für	die	geplanten	Veränderungen	ist	erwiesen	und	wurde	

dokumentiert.

1.2 Eine	IST-Analyse	beziehungsweise	Bestandsaufnahme	ist	erfolgt.

1.3 Die	für	das	Projekt	notwendigen	finanziellen	Ressourcen	sind	sicherge-

stellt.

1.4 Die	Zielgruppe(n)	ist	(sind)	definiert.

a) Seniorinnen	und	Senioren	mit	erhöhtem	Sturzrisiko	in	der	Gemeinde

b) Angehörige

c) Andere	Betreuungspersonen

d) Multiplikatoren

e) Andere:_______________________________________

1.5 Besonderheiten	der	Zielgruppen	werden	berücksichtigt.

1.6 Die	Erreichbarkeit	(zum	Beispiel	durch	Pretest1)	der	Zielgruppen	wurde	

überprüft.

1.7 Besondere	Zugangswege2	zu	Risikogruppen	(zum	Beispiel	niedriger	sozio-

ökonomischer	Status,	Zuwanderungsgeschichte)	werden	berücksichtigt.

1.8 Zielgruppe(n)	wird	(werden)	in	die	Projektplanung	und		

-durchführung	einbezogen	(Partizipation).

1.9 Geschlechtsbezogene	Besonderheiten	werden	berücksichtigt.

1.10 Soziokulturelle	Merkmale	werden	berücksichtigt.

----------------
1	 	Vortest
2	 	Weg,	über	den	die	Zielgruppe	erreicht	werden	soll;	zum	Beispiel	Infoflyer,	direkte	Ansprache	etc.
3	 	Stadtteile	mit	einem	großen	Anteil	von	Bürgern	mit	einem	niedrigen	sozioökonomischen	Status	(SES).
4	 	Bitte	spezifizieren,	welche	Maßnahmen	geplant	sind	und	an	welchen	Programmen	Sie	sich	orientieren.
5	 	Bitte	spezifizieren,	in	welcher	Form.

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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1.11 Der	Ansatz	ist	sozialräumlich3	ausgerichtet.

1.12 Ansätze	der	Sturzprävention	wurden	definiert	aus	den	Bereichen4

a) Bewegung	(v.a.	Kraft,	Balance)

b) Wohnraumgestaltung

c) Kommunale	Maßnahmen,	nämlich

d) Andere:	__________________________________

1.13 Kurzfristig	erreichbare	Ziele	als	Teilschritte	wurden	definiert.

1.14 Eine	Überprüfung	der	Ziele	ist	geplant.5

2.          Konzeptqualität

2.1 Ein	Konzept	zum	Erreichen	der	Ziele	beziehungsweise	Zielgruppen	liegt	in	

schriftlicher	Form	vor.

2.2 Potentielle	Nebenwirkungen	werden	berücksichtigt.

2.3 Das	Konzept	berücksichtigt	auch	einen	verhältnispräventiven	Ansatz6.

2.4 Die	Maßnahme	ist	niederschwellig7.

noch Konzeptqualität Ja Nein

2.5	 Die	Maßnahme	ist	innovativ	beziehungsweise	verfügt	über	innovative	

Elemente.8

2.6 Die	Maßnahme	fußt	auf	einem	Ansatz,	dessen	Wirksamkeit	belegt	wurde.

2.7 Wesentliche	Inhalte	des	Konzepts	(Kernbotschaften)	entsprechend	der	

definierten	Ziele	wurden	formuliert.

2.8 Eine	adäquate	Zielgruppenansprache	entsprechend	der	Ziele	wurde	

berücksichtigt	(Vermittlung).

2.9 Die	Dauer	der	Maßnahme	ist	definiert.

3. Strukturqualität in Beziehung zu den Zielen/Zielgruppen

3.1 Ausreichend	Personal	für	die	Umsetzung	der	Maßnahme	entsprechend	

der	definierten	Ziele	ist	vorhanden.

3.2 Angemessene	Qualifikationen9	der	Akteure	entsprechend	der	Zielgruppe	

und	Ziele	hinsichtlich	Inhalten	und	Vermittlung	sind	vorhanden.

3.3 Die	strukturellen	und	organisatorischen	Rahmenbedingungen	werden	

den	Anforderungen/Zielen	der	Maßnahme	gerecht,	zum	Beispiel	Räume,	

Materialien,	Medien.

4. Dokumentation

----------------
6	 Verhältnisprävention	setzt	vor	allem	an	Änderungen	der	Verhältnisse	an,	Verhaltensprävention	vielmehr	

am	Individuum.
7	 Einstieg	in	Präventionsangebote	ohne	hohe	Hürden,	zum	Beispiel	kostenfrei,	einfach,	nicht	zu	umfang-

reich.	
8	 Nicht	jeder	Ansatz	muss	absolut	neu	sein,	auch	Zugangswege	können	innerhalb	einer	bekannten	Maß-

nahme	neu	gewählt	werden.	Wichtig	ist,	dass	nicht	„alte“,	nicht	effektive	Dinge	wiederholt	werden.	
9	 Qualifikationen	bezieht	sich	nicht	nur	auf	eine	ausreichende	berufliche	Qualifikation,	sondern	auch	hin-

sichtlich	einer	passenden	Planung,	Definition	der	Zielsetzung	etc.
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4.1 Inhalte	der	Maßnahmen	werden	dokumentiert	(Prozessdokumentation).

4.2 Das	Erreichen	der	Teilziele	und	Ziele	wird	dokumentiert.

4.3 Die	Zufriedenheit	der	Akteure	wird	abgefragt.

4.4 Die	Zufriedenheit	der	Zielgruppe	wird	abgefragt.

4.5 Es	erfolgt	eine	Bewertung	der	Ergebnisse	durch	Gegenüberstellung	von	

Zielen	und	Erfolgen	des	Angebots.

4.6 Auf	der	Grundlage	der	Bewertung	werden	Ablauf	und	Ziele	des	Angebotes	

regelmäßig	überprüft	und	optimiert	(Optimierungsprozess).

4.7 Die	Kosten	der	Maßnahme	werden	dokumentiert.

5. Nachhaltigkeit Ja Nein

5.1 Der	Fortbestand	des	Angebots	ist	längerfristig	gesichert	durch	die	Einbet-

tung	in	strukturelle	und	organisatorische	Gegebenheiten	(Implementie-

rung10).

5.2 Das	Angebot	unterhält	Beziehungen	und	Kooperationen	zu	weiteren	Part-

nern,	um	seine	Reichweite	und	Effizienz	zu	erhöhen	(Vernetzung).

5.3 Die	Maßnahme	ist	auch	von	anderen	Einrichtungen	beziehungsweise	

für	andere	Akteure	nutzbar,	zum	Beispiel	durch	das	schriftliche	Konzept	

(Übertragbarkeit/Transparenz).

a) Es	bestehen	Qualifizierungsangebote	entsprechend	der	Ziele	und	Ziel-

gruppe.

b) Es	besteht	ein	Zertifizierungsangebot.

----------------
10			Nachhaltigkeit	durch	die	Einbindung	in	vorhandene	Strukturen.

Empfehlungen	zur	Umsetzung	sturzpräventiver	Maßnahmen
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4. Anhänge

c) Multiplikatoren	werden	entsprechend	der	Ziele	und	Zielgruppen	ausgebil-

det.

d) Es	ist	das	Ziel	des	Angebotes,	Strukturen	zu	erzeugen,	die	über	die	Dauer	

des	Angebotes	hinaus	bestehen.

e) Finanzielle	und	personelle	Voraussetzungen	für	eine	Fortführung	werden	

geschaffen.

f) Das	Projekt	ist	auch	auf	andere	Einrichtungen	übertragbar	/	für	andere	

Akteure	nutzbar.

g) Ein	für	den	Transfer	erforderlicher	Leitfaden	wird	erstellt.

4.1 Ausgewählte Projekte und Maßnahmen der Sturzprävention 

Projekttitel Kurzbeschreibung Träger/Kontakt

primär Einzelmaßnahmen

Standfest	vor	Ort:	Neuer	
Präventionskurs	für	die	
Generation	60+

Das	Kurskonzept	wurde	von	der	Uni	
Bochum	in	Kooperation	mit	dem	Reha-
Zentrum	Oberhausen,	proxomed-Me-
dizintechnik	und	der	BKK	vor	Ort	ent-
wickelt.	Es	beinhaltet	gerätegestütztes	
Training	von	Koordination,	Muskelkraft,	
Beweglichkeit,	Gleichgewichtssinn,	so-
wie	Falltraining,	Entspannungsübungen	
und	ein	Heimübungsprogramm.

BKK	Vor	Ort	
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"fit	für	100	-	Bewegung-
sangebote	für	Hochalt-
rige“

“fit	für	100	-	Bewegungsangebote	für	
Hochaltrige”	ist	ein	Seniorensportpro-
jekt	zur	Förderung	der	Mobilität	und	
Selbständigkeit	aller	Seniorinnen	und	
Senioren	ab	60	Jahren,	speziell	aber	
auch	für	Menschen	des	vierten	Lebens-
alters	(80+).

Deutsche	Sporthochschule	Köln	
Ansprechpartner	für	das	Projekt:	
Frank	Nieder	
Tel.:	0221-4982-6142	
f.nieder@dshs-koeln.de	
www.ff100.de		(Abruf:	15.12.2014)

LAG	Wohnberatung	NRW Broschüren,	Beratungen	und	Qualifizie-
rung	zur	Anpassung	der	Wohnung	an	in-
dividuelle	Bedürfnisse	älterer,	behinder-
ter	oder	pflegebedürftiger	Menschen,	
auch	und	insbesondere	Prävention.

LAG	Wohnberatung	NRW	
http://www.wohnberatungsstellen.
de/	(Abruf:	15.12.2014)

Casaplus	-	präventives	
Fallmanagement	geriatri-
scher	Patienten

Fallmanagement	zur	Reduktion	statio-
närer	Kosten:	speziell	zur	Sturzprophy-
laxe:	Sicherheitstraining.

MedicalContact	AG	
Kronprinzenstr.	5-7	
45128	Essen	
Tel.:	0201	4398-0	
E-Mail:	info@medical-contact.de			
http://www.medical-contact.de	
(Abruf:	15.12.2014)

Projekttitel Kurzbeschreibung Träger/Kontakt

primär Einzelmaßnahmen

Gesund	und	mobil	im	
Rhein-Kreis	Neuss

Kraft-	und	Balance-Gruppentraining,	
Information	und	Fortbildung	der	
Ärztinnen	und	Ärzte	über	das	Thema	
Sturzprävention	und	das	spezifische	
Angebot	im	RKN,	Info/	Ansprache	der	
Zielgruppe	über	Maßnahmen	durch	
Öffentlichkeitsarbeit.

Rhein-Kreis	Neuss	
Projekt	ist	abgeschlossen

Aktiv	und	Mobil	im	Alter Gruppen-Kraft-und	Balance	Training	
(Ulmer	Modell),	Broschüre	mit	Übun-
gen,	wöchentliche	Informationsveran-
staltung	zur	Sicherheit	im	Haushalt	und	
weiteren	Sturzrisikofaktoren	(einge-
schränktes	Sehvermögen,	Medikation,	
Schuhwerk).

Ärztekammer	Nordrhein		
http://www.aekno.de/page.
asp?pageID=5289	(Abruf:	
15.12.2014)
Kontakt	zur	Gesundheitsförderung
Sabine	Schindler-Marlow		
0211-4302-2030,	
Snezana	Marijan
0211-4302-2031,	
sabine.schindler-marlow@aekno.de	
snezana.marijan@aekno.de		
0211-4302-2031,
Kraft-	und	Balancetraining:
www.aekno.de	(Abruf:	15.12.2014)	

Bewegungs-	und	Ge-
sundheitsförderung	für	
Hochaltrige

Multiplikatorenschulung	mit	Übungen	
zur	Sturzprophylaxe	und	Gehübungen	
in	Theorie	und	Praxis.

Deutscher	Turner-Bund	e.	V.	(DTB)	
Otto-Fleck-Schneise	8	
60528	Frankfurt	am	Main	
Tel.:	069-67801-0	
www.dtb-online.de	(Abruf:	
15.12.2014)	
Aus-	und	Fortbildungen	sind	im	
Programmheft	der	DTB-Akademie	
ausgeschrieben;	siehe	www.dtb-
akademie.de	(Abruf:	15.12.2014)

http://www.ff100.de
http://www.wohnberatungsstellen.de/
http://www.wohnberatungsstellen.de/
http://www.medical-contact.de
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=5289
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=5289
mailto:sabine.schindler-marlow@aekno.de
https://webmail.ddz.uni-duesseldorf.de/owa/redir.aspx?C=HoB_EbMCoE2PXpGQoSurKA_qEJJZMtEIJsuxIjRKgqcxI5C65MIQZTCE5sUpUNyCgNDGAIrc_eg.&URL=http%3a%2f%2fwww.aekno.de
http://www.dtb-online.de
http://www.dtb-akademie.de
http://www.dtb-akademie.de
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Sturzprophylaxe	on	tour Multiplikatorenschulung Deutscher	Turner-Bund	e.	V.	(DTB)	
Otto-Fleck-Schneise	8	
60528	Frankfurt	am	Main	
Tel.:	069-67801-0	
www.dtb-online.de	(Abruf:	
15.12.2014)	
Aus-	und	Fortbildungen	sind	im	
Programmheft	der	DTB-Akademie	
ausgeschrieben;	siehe	www.dtb-
akademie.de	(Abruf:	15.12.2014)

Fit	bis	ins	hohe	Alter Im	Rahmen	der	DTB-Kursleiterausbil-
dung	„Bewegungs-	und	Gesundheits-
förderung	für	Hochaltrige“	finden	unter	
anderem	Schulungen	im	Programm	"Fit	
bis	ins	hohe	Alter"	statt	Hierbei	handelt	
es	sich	um	ein	ambulantes	Präventi-
onssport-Angebot,	bei	dem	Mobilität,	
Stärke,	Sicherheit	und	Beweglichkeit	
gefördert	werden	sollen.	

Infos	über	die	Geschäftsstelle	der	
BARMER	Ersatzkasse,	sowie	über	
den	Deutschen	Turner-Bund	e.	V.		
http://www.dtb-online.de/portal/
gymwelt/gesundheitssport/stan-
dardisierte-programme/fit-bis-ins-
hohe-alter.html	(Abruf:	15.12.2014)

Projekttitel Kurzbeschreibung Träger/Kontakt

primär Einzelmaßnahmen

FitAl	-	mit	Sicherheit	
mobil	-	Aufsuchendes	
individuelles	Training	für	
ältere	Versicherte

Spezielles	Trainingsprogramm	für	ältere	
Menschen,	die	zu	Hause	leben:	
Es	umfasst	bis	zu	sechs	Hausbesuche	
und	beinhaltet:	
Übungen	zur	Verbesserung	des	Gleich-
gewichts	und	der	Kraft	
Tipps	und	Beratung	zur	Stärkung	der	
Bewegungsfähigkeit	
Informationen	zu	Hüftprotektoren	
Ratschläge	zur	Anpassung	der	
Wohnung,	z.	B.	zur	Vermeidung	von	
Stolperfallen	
Information,	Beratung	und	Übungspro-
gramm	übernehmen	geschulte	Trainer	
der	Bosch	BKK.

Bosch	BKK	
http://www.bosch-bkk.de/de/bkk/
leistungen/vorsorge_und_gesund-
heit/sturzpraevention/sturzpaeven-
tion.html	(Abruf:	15.12.2014)

Aktiv	bis	100 Zielgruppe	sind	Menschen	über	80	
Jahren,	zu	Hause	lebend,	körperlich	
inaktiv,	auf	der	Schwelle	zur	Pflegebe-
dürftigkeit.

Ziel:	Gehfähigkeit	und	
Mobilität,	Muskelkraft,	
Gleichgewicht	und	
Beweglichkeit	aufrecht-
erhalten,	Pflegebedürf-
tigkeit	verschieben	bzw.	
verhindern.	Zunächst	
Übungen	im	Sitzen,	auch	
Gehtraining.

Hessischer	Turnverband	e.	V.	
http://www.htv-online.de/index.
php?id=1664	(Abruf:	15.12.2014)

Projekttitel Kurzbeschreibung Träger/Kontakt

primär Einzelmaßnahmen

Anhänge

http://www.dtb-online.de
http://www.dtb-akademie.de
http://www.dtb-akademie.de
http://www.dtb-online.de/portal/gymwelt/gesundheitssport/standardisierte-programme/fit-bis-ins-hohe-alter.html
http://www.dtb-online.de/portal/gymwelt/gesundheitssport/standardisierte-programme/fit-bis-ins-hohe-alter.html
http://www.dtb-online.de/portal/gymwelt/gesundheitssport/standardisierte-programme/fit-bis-ins-hohe-alter.html
http://www.dtb-online.de/portal/gymwelt/gesundheitssport/standardisierte-programme/fit-bis-ins-hohe-alter.html
http://www.bosch-bkk.de/de/bkk/leistungen/vorsorge_und_gesundheit/sturzpraevention/sturzpaevention.html
http://www.bosch-bkk.de/de/bkk/leistungen/vorsorge_und_gesundheit/sturzpraevention/sturzpaevention.html
http://www.bosch-bkk.de/de/bkk/leistungen/vorsorge_und_gesundheit/sturzpraevention/sturzpaevention.html
http://www.bosch-bkk.de/de/bkk/leistungen/vorsorge_und_gesundheit/sturzpraevention/sturzpaevention.html
http://www.htv-online.de/index.php?id=1664
http://www.htv-online.de/index.php?id=1664
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Sturzprophylaxe Kursangebote	zur	Sturzprophylaxe	in	
den	Kneippvereinen.	Die	Finanzierung	
erfolgt	über	Teilnehmer-/Kursgebühren.	

Kneipp-Bund	e.	V.	
Informationen	über	www.kneippaka-
demie.de		(Abruf:	15.12.2014)	oder	
ska@kneippbund.de	

„Sicher	und	mobil	blei-
ben“	–	Ein	Angebot	zur	
Sturzprophylaxe

Schulungsangebot	für	Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter	von	Alten-	und	Pflege-
einrichtungen,	in	dem	als	Vorbereitung	
zur	Leitung	von	Trainingsgruppen	ge-
zielt	Maßnahmen	zur	Sturzvermeidung	
in	Form	eines	Kraft-Balance-Trainings	
vermittelt	werden.

AOK	Rheinland/Hamburg	

www.aok-gesundheits-
partner.de/rh/vigo_pfle-
ge/veranstaltungen/
index.html		(Abruf:	
15.12.2014)

Ansprechpartnerin:	Lau-
ra	Linden,	laura.linden@
rh.aok.de

Projekttitel Kurzbeschreibung Träger/Kontakt

primär Einzelmaßnahmen

(primär)	kommunale	
Programme	mit	verschie-

denen	Aktivitäten	und	
Ebenen

Rangendingens	Senioren	
sind	und	bleiben	fit

Umfangreiches	Bewegungsprogramm	
inklusive	Sturzprävention,	alltagsnah	
für	Personen	mit/ohne	Mobilitäts-
einschränkungen,	Migrantinnen	und	
Migranten,	sozial	isolierte	Personen,	
Personen	mit	niedrigem	Einkommen,	
Allgemeinbevölkerung,	
Seniorinnen	und	Senioren	und	Hoch-
altrige.

Gemeinde	Rangendingen	
Gemeinde	Rangendingen	-	Bürger-
meisteramt	
Ansprechpartner/in:	Tanja	Wild	
Schulstr.	8	
72414	
Rangendingen	
www.rangendingen.de	(Abruf:	
15.12.2014)

STÜTZPUNKT	aktiv-
55plus	-	Koordinations-
stelle	für	Bürgerinnen	
und	Bürger	über	55	Jahr	
in	Radevormwald

Bewegungsangebot	für	Menschen	über	
55	Jahre	in	Radevormwald,	Krafttrai-
ning	für	Hochaltrige,	Sturzprophylaxe,	
Beckenbodentraining,	Initiativen	zum	
barrierefreien,	verkehrssicheren	und	
angepassten	Lebensraum,	Stärkung	der	
individuellen	Bewältigungsressourcen	
(z.	B.	Stressbewältigung/Entspannung),	
Aktivierung	und	Empowerment,	Vernet-
zung	ambulanter	Angebote.

Trägerverein	aktiv55plus	Radevormwald	
e.V.,	initiiert	durch	den	Johanniter-
Orden,	die	Stadt	Radevormwald	
Grabenstraße	18	
42477	Radevormwald	
Tel.	02195	9277	353	
info@aktiv55plus.de

http://www.kneippakademie.de
http://www.kneippakademie.de
mailto:ska@kneippbund.de
http://www.aok-gesundheitspartner.de/rh/vigo_pflege/veranstaltungen/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/rh/vigo_pflege/veranstaltungen/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/rh/vigo_pflege/veranstaltungen/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/rh/vigo_pflege/veranstaltungen/index.html
mailto:laura.linden@rh.aok.de
mailto:laura.linden@rh.aok.de
http://www.rangendingen.de
mailto:info@aktiv55plus.de
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4.2 Glossar

Im	Folgenden	werden	die	in	der	Planungshilfe	verwendeten	Begriffe	beziehungsweise	jene	mit	
zentraler	Bedeutung	erklärt.

An-Institut

Ein	An-Institut	ist	eine	organisatorisch	sowie	rechtlich	eigenständige	Forschungseinrichtung,	
die	einer	deutschen	Hochschule	angegliedert	ist	(Wikipedia	2015).

Evidence based - Evidenzbasierung 

Die	wohl	bekannteste	Definition	bezieht	sich	auf	die	Medizin:

David	Sackett	hat	Evidence-based	Medicine	wie	folgt	definiert:	“Evidence-based	Medicine	
is	the	conscientious,	explicit	and	judicious	use	of	current	best	evidence	in	making	decisions	
about	the	care	of	individual	patients”.	Für	Evidence-based	Public	Health	gilt	sie	sinngemäß,	
indem	“decisions	about	the	care	of	individual	patients”	durch	“health	care	decisions”	ersetzt	
werden	kann.	Kernpunkte	des	„Evidence-based“-Ansatzes	sind	also	zwei	Forderungen:

•	 Entscheidungen	sollen	explizit	aufgrund	der	besten	vorhandenen	wissenschaftlichen	Infor-
mationen	gefällt	werden.

•	 Entscheidungen	beziehungsweise	Lehrmeinungen	sind	immer	zu	begründen	(vgl.	EBPH).

Meta-Analyse 

Systematische	Übersichtsarbeit,	in	der	mit	statistischen	Methoden	wissenschaftliche	Ergeb-

nisse	zusammengefasst	werden	(Behrens	und	Langer	2006).

Randomisiert-kontrollierte Studie

Der	Nutzen	von	sturzvorbeugenden	Maßnahmen	muss	in	sogenannten	kontrollierten	Studien	
geprüft	werden.	Diese	Studien	werden	folgendermaßen	durchgeführt:	Einem	Teil	der	Studi-
enteilnehmenden,	der	so	genannten	Behandlungsgruppe,	werden	vorbeugende	Maßnahmen	
angeboten	(zum	Beispiel	Bewegungsübungen).	Dem	anderen	Teil	der	Studienteilnehmenden,	
der	so	genannten	Vergleichsgruppe,	werden	keine	Maßnahmen	angeboten.	Die	Entscheidung,	
welche	Teilnehmerin	und	welcher	Teilnehmer	in	welche	Gruppe	kommt,	wird	am	besten	per	
Zufall	(„randomisiert“)	getroffen.	Damit	soll	erreicht	werden,	dass	die	beiden	Gruppen	bei	Stu-
dienbeginn	vergleichbar	sind.	Nur	so	können	Unterschiede	in	der	Sturzhäufigkeit	am	Ende	der	
Studie	auf	die	angebotenen	Maßnahmen	zurückgeführt	werden.	Solche	Studien	werden	als	
„randomisiert-kontrollierte	Studien“	bezeichnet.	Neben	dem	Nutzen	muss	die	Sicherheit	der	
Maßnahme	geprüft	werden.	Das	heißt,	es	muss	untersucht	werden,	ob	Nebenwirkungen	(uner-
wünschte	Folgen)	auftreten	können.

Review

„Eine	Fragestellung	wird	gezielt	aufgrund	relevanter	Literatur	bearbeitet,	wobei	durch	die	
Verwendung	mehrerer	Studien,	die	beurteilt	und	gewichtet	werden,	eine	Übersicht“	über	den	

aktuellen	Forschungsstand	entsteht	(Behrens	und	Langer	2010,	S.	366).

Risikofaktor 

Meint	eine	erhöhte	Wahrscheinlichkeit,	dass	ein	bestimmtes	Ereignis/eine	bestimmte	Erkran-
kung	eintritt,	wenn	bestimmte	physiologische	oder	anatomische	Eigenschaften,	genetische	
Prädispositionen	oder	Umweltkonstellationen	vorliegen.	Im	Rahmen	der	Sturzprävention	wird	

Anhänge



46

LZG.NRW

Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen und Sturzfolgen in Nordrhein-Westfalen

zwischen	personenbezogenen	beziehungsweise	intrinsischen	Risikofaktoren	und	umgebungs-
bezogenen	beziehungsweise	extrinsischen	Risikofaktoren	unterschieden	(vgl.	Wikipedia	2014).

Systematische Übersichtsarbeit

„Eine	systematische	Übersichtsarbeit	(Metaanalyse)	fasst	die	Ergebnisse	mehrerer	randomi-
siert	kontrollierter	Studien	zusammen.	Ziel	ist	es,	die	Aussagekraft	von	Studienergebnissen	
zu	bündeln.	Diese	Zusammenführung	ist	nicht	unproblematisch,	da	sich	die	einzelnen	Studien	
zum	Beispiel	in	der	Studiendauer,	in	den	angewendeten	Maßnahmen	oder	in	den	Eigenschaf-
ten	der	Studienteilnehmenden	unterscheiden	können.	Dennoch	gilt	das	Ergebnis	einer	Über-
sichtsarbeit	in	der	Regel	als	aussagekräftiger	als	das	einer	einzelnen	Studie“	(Ärztekammer	
Nordrhein,	Universität	Witten/Herdecke	2009,	S.	55-56).
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